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Die vorliegende Auflage berücksichtigt die neueste Rechtsprechung und Literatur zur Wahl der Schwerbehindertenver-
tretung. Die Erläuterungen sind gegenüber der Vorauflage überarbeitet, in einigen Punkten auch geändert worden.

Mit der Kombination von Erläuterungen, Wahlkalender und kopierfähigen Formularen will das Integrationsamt 
dem Wahlvorstand und allen mit der Wahlvorbereitung befassten Personen Hilfsmittel an die Hand geben, 
die unmittelbar in der Praxis verwendet werden können. Der zusätzliche Wahlkalender kann als Schnellübersicht auf-
gehängt werden. Das Plakat „Behinderte Menschen wählen“ ist als „Aufmacher“ (farbiger Rand) für Aushänge zum 
Beispiel am Schwarzen Brett gedacht.

Die Endnoten mit Hinweisen auf einzelne Urteile, Kommentare und Zeitschriftenaufsätze sind nach dem Textteil geson-
dert zusammengefasst.

Vorwort
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nach Auffassung des BAG aufgrund des Wortlauts des 
§ 94 Absatz 1 Satz 1 SGB IX allein die Tatsache der nicht 
nur vorübergehenden Beschäftigung, nicht hingegen die 
Arbeitnehmergemeinschaft im Sinne des Innehabens 
eines Arbeitsplatzes gemäß § 73 Absatz 1 SGB IX.24)

Demgegenüber gehören die in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen als Rehabilitanden im Ein-
gangsverfahren, im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich 
tätigen behinderten Menschen nicht zu den Be-
schäftigten im Sinne des § 94 Absatz 1 Satz 1 SGB IX. 
Sie haben lediglich einen arbeitnehmerähnlichen Status 
und wählen nach dem Schwerbehindertenrecht ihre eige-
ne, besondere Interessenvertretung, den Werkstattrat 
(vergleiche die §§ 138 Absatz 1, 139 SGB IX).

Beauftragte des Arbeitgebers im Sinne des § 98 
SGB IX, die – wie das Gesetz es ja auch fordert – selbst 
schwerbehindert sind, vertreten in dieser Funktion zwar 
den Arbeitgeber in Schwerbehindertenangelegenheiten, 
ihre Befugnisse dabei sind aber allenfalls mit denen Lei-
tender Angestellter vergleichbar. Auch schwerbehinderte 
Beauftragte des Arbeitgebers gehören damit zu den be-
schäftigten schwerbehinderten Menschen im Sinne des 
Wahlrechts zur Schwerbehindertenvertretung.25)

Dagegen werden der schwerbehinderte Arbeitge-
ber selbst und schwerbehinderte Personen, die die Ar-
beitgeberfunktion als solche innehaben (zum Beispiel der 
GmbH- Geschäftsführer) bei der Feststellung der Min-
destzahl  beschäftigter schwerbehinderter Menschen 
nicht mitgezählt.26) Zu den Personen mit einer solchen 
Arbeit geberfunktion gehören auch die Dienststellen-
leiter im öffentlichen Dienst, denn sie handeln laut Ge-
setz „für die Dienststelle“ (vergleiche § 7 Satz 1 BPersVG, 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 LPVG NW).27)

Da die schwerbehinderten Menschen im Betrieb be-
schäftigt sein müssen, werden Heimarbeiter nicht mit-
gezählt.28) Außendienstmitarbeiter, Monteure und 
so weiter gehören hingegen zu den im Betrieb Beschäf-
tigten, da ihre Arbeitsplätze Bestandteil der vom Arbeitge-
ber eingerichteten und geleiteten Betriebsorganisation 
sind.29)

Ob Beamte oder Angestellte, die zu einem Arbeitgeber 
länger als drei Monate abgeordnet sind, bei ihrer bishe-
rigen Dienststelle wahlberechtigt bleiben, hängt vom je-
weiligen Personalvertretungsrecht (BPersVG oder Perso-
nalvertretungsrecht der Länder) ab.

Leiharbeitnehmer, die von ihrem Vertragsarbeitge-
ber (Verleiher) nach dem Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz (AÜG) einem anderen Betriebsinhaber (Entleiher) zur 
Arbeitsleistung überlassen und im Entleihbetrieb einge-
gliedert sind, sind im Entleihbetrieb wahlberechtigt, 
wenn sie länger als drei Monate beim Entleiher einge-
setzt werden, § 7 Satz 2 BetrVG. Die Leiharbeitnehmer 
bleiben aber gemäß § 14 Absatz 1 AÜG betriebsverfas-
sungsrechtlich dem Betrieb des Verleihers zugeordnet 
und sind deshalb auch nur dort bei der Bestimmung der 
Mindestzahl der schwerbehinderten Beschäftigten zu 
berücksichtigen.30) 

Beschäftigte in einer Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme stehen in einem Arbeitsverhältnis zum Be-
triebsinhaber und sind in dessen Betriebsorganisation 
eingegliedert. Sie sind damit Arbeitnehmer und wahlbe-
rechtigt.31) 

Beschäftigte in einem Beschäftigungsverhältnis nach  
§ 16 Absatz 2 SGB II (Probebeschäftigung, 1-Euro-Job-
ber) sind nicht wahlberechtigt.32)

Ein auf Probe neu eingestellter Mitarbeiter ist 
ständig beschäftigt im Sinne von § 94 Absatz 1 Satz 1 
SGB IX, wenn sein Arbeitsverhältnis auf Dauer angelegt 
ist; dies ist zum Beispiel bei unbefristeten Arbeitsverträ-
gen mit vorgeschalteter Probezeit anzunehmen. 

Arbeitsunfähigkeit, Beurlaubung (zum Bei-
spiel Elternzeit), Ruhen des Arbeitsverhält-
nisses (zum Beispiel während einer Erwerbsunfähig-
keitsrente/Erwerbsminderung auf Zeit, Wehr- und Zivil-
dienst) oder befristete Freistellung nach dem 
Pflegezeitgesetz führen nicht dazu, dass der schwerbe-
hinderte Arbeitnehmer im Wahlverfahren nicht berück-
sichtigt wird.33) Denn der schwerbehinderte Mensch hat 
ein berechtigtes Interesse an der Zusammensetzung der 
Schwerbehindertenvertretung bei der künftigen Wieder-
aufnahme der Arbeit.

Nicht mitgezählt werden:
Nur vorübergehend beschäftigte schwerbehinder-
te Menschen werden nicht mitgezählt. Fraglich ist, wo 
die zeitliche Grenze für eine nur vorübergehende Tätig-
keit zu ziehen ist. Unter Hinweis auf die §§ 90 Absatz 1  
Nummer 1 und 2 Absatz 1 SGB IX wird vertreten, dass 
als „vorübergehend“ eine Tätigkeit zu werten ist, die bis 
zu sechs Monate dauert beziehungsweise dauern soll.34) 
Für die Zuerkennung der Beschäftigteneigenschaft im 
personalvertretungsrechtlichen Sinn reicht es nach der 

1.
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Rechtsprechung des BVerwG aus, dass die Tätigkeit 
über mehr als zwei Monate ausgeübt werden soll; in die-
sem Fall liegt keine „vorübergehende“ Beschäftigung 
mehr vor.35) Die enge Anlehnung der Wahlvorschriften 
des SGB IX an das Recht der Betriebsrats- und Perso-
nalratswahlen36) spricht dafür, diese zeitliche Grenze 
auch im Rahmen des § 94 Absatz 1 Satz 1 anzuwenden. 
Ferner ist auf § 73 Absatz 3 SGB IX hinzuweisen. Da-
nach gelten Stellen, die nur für die Dauer von höchstens 
acht Wochen besetzt sind, nicht als Arbeitsplätze im 
Sinne des Gesetzes. Beide zeitlichen Grenzen – zwei 
Monate/acht Wochen – sind faktisch identisch. Nicht nur 
vorübergehend beschäftigt ist demnach der schwerbe-
hinderte Mitarbeiter, dessen Tätigkeit im Betrieb/in der 
Dienststelle auf mehr als acht Wochen angelegt ist.37)

Schwerbehinderte Mitarbeiter, die sich in Altersteil-
zeit nach dem sogenannten Blockmodell in der Phase 
der vollständigen Freistellung von der Arbeit befinden, 
sind hingegen nicht wahlberechtigt und können daher 
bei der Wahl der Schwerbehindertenvertretung nicht be-
rücksichtigt werden.38) 

Gekündigte Arbeitnehmer sind nicht mehr in den 
Betrieb eingegliedert, sobald sie nach Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist nicht mehr weiterbeschäftigt wer-
den. Sie sind dann nicht mehr wahlberechtigt. Ist aber 
am Wahltag die Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen 
oder erfolgt nach diesem Termin eine vorläufige Weiter-
beschäftigung, so sind die gekündigten Arbeitnehmer 

weiterhin eingegliedert mit der Folge, dass sie wahlbe-
rechtigt sind und bei der Ermittlung der Mindestzahl be-
schäftigter schwerbehinderter Menschen für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung berücksichtigt wer-
den.39)

Schwerbehinderte Richter bilden eine eigenstän-
dige Gruppe neben den „übrigen Bediensteten“ (verglei-
che die §§ 94 Absatz 1 Satz 2 und 95 Absatz 7 SGB IX, 
siehe dazu auch Ziffer 6.1). Sie sind deshalb bei der Er-
rechnung der Mindestzahl schwerbehinderter Beschäf-
tigter (= „übrige Bedienstete“) im Sinne des § 94 Ab- 
satz 1 Satz 1 SGB IX nicht mitzuzählen. Bei den Staats-
anwälten ist zu differenzieren (siehe auch Ziffer 6.2): In 
den Bundesländern, in denen für die Staatsanwälte eine 
eigene Personalvertretung, der Staatsanwaltsrat, vorge-
sehen ist, bilden die schwerbehinderten Staatsanwälte 
eine eigenständige Gruppe und können nicht mit den 
übrigen schwerbehinderten Beschäftigten zusammen-
gezählt werden. In den Bundesländern, in denen keine 
Staatsanwaltsräte vorgesehen sind, gehören die schwer-
behinderten Staatsanwälte aufgrund der einschränken-
den Gesetzesformulierung in § 94 Absatz 1 Satz 3 SGB 
IX („soweit“) zur Gesamtzahl der schwerbehinderten Be-
schäftigten im Sinne des § 94 Absatz 1 Satz 1 SGB IX. 
Die hier aufgeführten Voraussetzungen müssen bei jeder 
Wahl vorliegen, unabhängig davon, ob es sich um eine 
Erstwahl oder eine erneute Wahl handelt oder um die 
Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds. 

1.3 Wenn’s keine fünf sind: Zusammenfassung

Voraussetzungen

Betriebe oder Dienststellen, in denen weniger als fünf 
schwerbehinderte Menschen dauernd beschäftigt wer-
den, können für die Wahl gemäß § 94 Absatz 1 Satz 4  
1. Halbsatz SGB IX mit „räumlich nahe liegenden Betrie-
ben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen 
derselben Verwaltung zusammengefasst werden“.

Dies gilt auch dann, wenn Arbeitgeber und Betriebsrat 
beziehungsweise Gewerkschaft nach § 3 BetrVG Verein-
barungen über Sonderformen der Betriebsstruktur (siehe 
dazu 1.1) getroffen haben.

Auch wenn ein oder mehrere Betriebe/Dienststellen fünf 
oder mehr schwerbehinderte Menschen beschäftigen, 
kann eine Zusammenfassung mit Betrieben/Dienststel-
len, in denen weniger als fünf Behinderte tätig sind, erfol-
gen; Voraussetzung einer Zusammenfassung ist es nicht, 
dass die einzelnen Betriebe/Dienststellen alle jeweils we-
niger als fünf schwerbehinderte Mitarbeiter beschäfti-
gen.40) Es können zum Beispiel Filialbetriebe im Einzelhan-
del, Bank- und Versicherungsgewerbe mit dem Hauptbe-
trieb zusammengefasst werden, aber auch regional zu 
Gruppen (etwa für das Gebiet einer Bezirksdirektion).

1.
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Der Wortlaut des § 94 SGB IX lässt nicht eindeutig er-
kennen, ob es auch für die Zusammenfassung gleich-
stufiger Dienststellen erforderlich ist, dass diese räumlich 
nahe beieinander liegen. Aus Sinn und Zweck der Vor-
schrift – nämlich eine Schwerbehindertenvertretung zu 
wählen, die auch den kleinen Betrieb beziehungsweise 
die kleine Dienststelle ohne umständliche Dienstreisen 
mitbetreut – wird man aber ableiten müssen, dass auch 
für die Zusammenfassung von Dienststellen deren räum-
liche Nähe notwendig ist.41) 

Auch bei der Zusammenfassung von Gerichten muss – 
ebenso wie bei der Zusammenfassung sonstiger Dienst-
stellen – das gesetzliche Merkmal der „räumlichen Nähe“ 
erfüllt sein.42)

Ob Betriebe oder Dienststellen nahe beieinander liegen, 
hängt nicht so sehr von der kilometermäßigen Entfer-
nung, sondern in erster Linie von den Verkehrsverbin-
dungen zwischen ihnen ab. Die Rechtsprechung hat  
zum Beispiel auch bei Entfernungen von 40 Kilometern 
und guten Straßen- und Bahnverbindungen noch Be-
triebsnähe angenommen (siehe 1.1).

Für Gerichte gilt die Sonderregelung des § 94 Absatz 1 
Satz 4 2. Halbsatz SGB IX (vergleiche dazu Ziffer 6.1). 
Eine nachträgliche Zuordnung von Betrieben/Dienststel-
len, die keine Schwerbehindertenvertretung gewählt ha-
ben, zu solchen Betrieben/Dienststellen, in denen eine 
solche Vertretung vorhanden ist, ist nicht möglich. Die 
Zu sammenfassung muss „für die Wahl“ also vorher er-
folgen.43)

Die Möglichkeit, Betriebe und Dienststellen zusammen-
zufassen, gilt nur für eine Wahlperiode, darin aber auch 
für notwendige Nachwahlen.

Verfahren

Über eine Zusammenfassung von Betrieben oder Dienst-
stellen entscheidet der Arbeitgeber im Benehmen mit 
dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen ein-
schließlich Gerichten zuständigen Integrationsamt, § 94 
Absatz 1 Satz 5 SGB IX. Liegen die zusammenzufas-

senden Betriebe/Dienststellen im Zuständigkeitsbereich 
verschiedener Integrationsämter, muss der Arbeitgeber 
das Benehmen mit allen betroffenen Integrationsämtern 
herstellen. Benehmen bedeutet, dass er sein Vorhaben 
mit dem Integrationsamt erörtern und dessen Stellung-
nahme entgegennehmen muss; der Arbeitgeber ist aber 
nicht an diese Stellungnahme gebunden.44) Die Initiative 
für eine Zusammenlegung muss aber nicht vom Arbeit-
geber ausgehen, auch der Wahlvorstand kann sie vor-
schlagen. Betriebs- oder Personalrat können eine 
 Zusammenfassung anregen (vergleiche § 93 Satz 2  
2. Halbsatz SGB IX), die Schwerbehindertenvertretung 
ebenfalls.

Da der Arbeitgeber allein „über die Zusammenfassung 
entscheidet“, kann er eine einmal vorgenommene Zu-
sammenfassung für die nächste Wahl auch wieder rück-
gängig machen, zum Beispiel wenn sie nach Änderung 
von Verkehrsverbindungen nicht mehr sinnvoll ist. Er 
muss sie rückgängig machen, wenn jeder Einzelne der 
zusammengefassten Betriebe/Dienststellen inzwischen 
so viele schwerbehinderte Menschen beschäftigt, dass 
nunmehr jeweils eine eigene Schwerbehindertenvertre-
tung zu wählen ist. Da § 94 Absatz 1 Satz 5 SGB IX dem 
Arbeitgeber aber das Recht zur Entscheidung über die 
Zusammenfassung nur „für die Wahl“ zubilligt, bleibt die 
Zusammenlegung bis zum Ablauf der jeweiligen Wahlpe-
riode von vier Jahren gültig; die Schwerbehindertenver-
tretung ist bis zum Ablauf ihrer Amtszeit weiterhin für die 
zusammengefassten Betriebe/Dienststellen zuständig. 
Erst für die Neuwahl kann der Arbeitgeber die Zusam-
menfassung rückgängig machen.

Seine Entscheidung über die Zusammenfassung (bezie-
hungsweise deren Rücknahme) muss der Arbeitgeber 
so rechtzeitig vor dem Zeitpunkt der (Neu-)Wahl treffen, 
dass keine Behinderung der Wahl eintritt, also spätes-
tens bei der Bestellung/Wahl des Wahlvorstandes bezie-
hungsweise der Einladung zur Wahlversammlung. Der 
Arbeitgeber hat die Zusammenfassung beziehungswei-
se deren Rücknahme in den betroffenen Betrieben/
Dienststellen in geeigneter Form bekannt zu machen 
(zum Beispiel durch Rundschreiben an die schwerbehin-
derten Beschäftigten oder Aushang am „Schwarzen 
Brett“). 

1.
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Wenn ein Unternehmen aus mehreren selbstständigen 
Betrieben besteht, kann es vorkommen, dass nicht für 
alle eine Schwerbehindertenvertretung gewählt wird.

Dies gilt zum Beispiel für einen Betrieb mit weniger als 
fünf schwerbehinderten Menschen, der nicht mit einem 
anderen Betrieb zusammengefasst wurde. Auch für die-
se schwerbehinderten Arbeitnehmer gibt es eine Interes-
senvertretung, wenn 

—  eine Konzern-/Gesamtschwerbehindertenvertretung 
gewählt oder kraft gesetzlichen Auftrags vorhanden 
ist oder

—  eine Bezirks-/Hauptschwerbehindertenvertretung ge-
wählt ist.

Einzelheiten dazu sind in Kapitel 7 dargestellt.

1.4 Und wenn der Betrieb nicht mitgewählt hat

1.
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Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit 
vom 1. 10. bis 30. 11. statt (§ 94 Absatz 5 Satz 1 SGB 
IX). Die nächsten regelmäßigen Wahlen finden 2010 
statt.

Zusammen mit der Vertrauensperson muss mindestens 
ein stellvertretendes Mitglied, besser mehrere stellvertre-
tende Mitglieder gewählt werden.

Im Jahr 2010 müssen daher alle Betriebe/Dienststellen 
eine neue Schwerbehindertenvertretung wählen, die 
noch keine haben oder deren bisherige Schwerbehin-
dertenvertretung ihr Amt vor dem 1. 10. 2009 angetreten 
hat (§ 94 Absatz 5 Satz 3 SGB IX).

Der Wahltermin sollte (zwischen dem 1. 10. und dem  
30. 11. 2010) möglichst so gelegt werden, dass keine 
Lücke entsteht zwischen der alten und der neuen Amts-
zeit.

Dafür muss man wissen, wann die vierjährige Amtszeit 
der „alten“ Schwerbehindertenvertretung im Jahr 2010 
abläuft:

-
den ist, endet die Amtszeit vier Jahre nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses.

das Wahlergebnis vor dem 1. 10. 2009 bekannt gege-
ben worden ist, endet die Amtszeit am 30. 11. 2010.

2.1 Im Herbst 2010

Es kann aber auch zu einem anderen Termin 
nach Kirchenrecht kommen:

Aufgrund des Sonderstatus der Kirchen in Deutsch-
land finden die allgemeinen Gesetze (und damit auch 
das SGB IX und die SchwbVWO) solange und soweit 
Anwendung, wie Einrichtungen/Institutionen nicht eine 
eigene, spezielle Regelung getroffen haben. So gibt es 
zum Beispiel aufgrund der kirchlichen Sonderstellung 
nach Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 WRV 
speziellen Regelungen für die Vertrauensperson und ihre 
Wahl im Bereich der evangelischen Kirche in den  50–52 
MVG EKD sowie in der Wahlordnung zum Kirchengesetz 
über Mitarbeitervertretungen.

Gemäß § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 2 
MVG. EKD gilt für die Wahl der Vertrauensperson die 
Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertre-
tungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland. De-
ren § 15 Absatz 2 erklärt für die Wahl der Vertrauensper-
son der Schwerbehinderten die Vorschriften über die 
Wahl der Mitarbeitervertretung für entsprechend an-
wendbar.

Gemäß § 15 Absatz 2 MVG EKD finden somit die regel-
mäßigen Mitarbeitervertretungswahlen (und damit auch 
die Wahl der Vertrauensperson) alle vier Jahre in der Zeit 
vom 1. 1. bis 30. 4. statt.

2.2 Außer der Reihe

Außerhalb der regelmäßigen Wahltermine (Oktober und 
November der Jahre 2006, 2010 und so weiter) wird nur 
in bestimmten Fällen eine Schwerbehindertenvertretung 
gewählt,

wenn

–  das Amt der Vertrauensperson vorzeitig erlischt und 
kein stellvertretendes Mitglied nachrückt,

– die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder

2.
2. Wann wird gewählt?
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–  eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht ge-
wählt ist.

Vorzeitiges Erlöschen des Amtes

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung erlischt ge-
mäß § 94 Absatz 7 Satz 3 SGB IX vorzeitig, das heißt vor 
Ablauf von vier Jahren, wenn die Vertrauensperson

–  es niederlegt
  (die Amtsniederlegung wird erst wirksam, wenn sie 

zumindest dem Arbeitgeber mitgeteilt wird)45)

–  aus dem Arbeits- beziehungsweise Dienstverhältnis 
ausscheidet (zum Beispiel kündigt, in Rente geht 
und so weiter) 

–  die Wählbarkeit verliert
  (zum Beispiel in einen anderen Betrieb auch dessel-

ben Arbeitgebers wechselt; Ausnahme: das Amt er-
lischt nicht, wenn der neue und der bisherige Be-
schäftigungsbetrieb für die Wahl zusammengefasst 
sind)

– stirbt.

Die vorzeitige Beendigung des Amtes der Schwerbehin-
dertenvertretung ist damit in § 94 Absatz 7 Satz 3 SGB 
IX ähnlich wie in § 24 Nummer 2 bis 5 BertrVG bezie-
hungsweise § 29 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 BPersVG 
geregelt. Diese Vorschriften können deswegen bei der 
Auslegung des § 94 Absatz 7 Satz 3 SGB IX entspre-
chend angewendet werden.46) Bei der Abordnung einer 
Vertrauensperson an eine andere Dienststelle erlischt 
ihre Wählbarkeit und damit ihr Amt in der bisherigen 
Dienststelle in analoger Anwendung des § 29 Absatz 1 
Nummer 4 BPersVG.47) 

Eine Schwerbehindertenvertretung, die Altersteilzeit 
im sogenannten Blockmodell in Anspruch nimmt, ver-
liert ihre Wählbarkeit, wenn sie in die Freistellungsphase 
eintritt. Denn sie scheidet dabei vollständig aus dem Be-
trieb/der Dienststelle aus.48) Dadurch kommt es zum vor-
zeitigen Erlöschen des Amtes dieser Vertrauensperson.

Die Inanspruchnahme von Elternzeit (früher Erzie-
hungsurlaub) nach dem Wahltag hingegen führt nicht 
zum Verlust der Wählbarkeit und zum Erlöschen der 
Amtsinhaberschaft als Schwerbehindertenvertretung.49) 
Dasselbe gilt für andere ruhende Arbeitsverhältnisse. In-

soweit liegt ein Fall der Vertretung vor, sodass ein stell-
vertretendes Mitglied während der Zeit des Ruhens des 
Beschäftigungsverhältnisses die Aufgaben wahrnimmt.

Entsprechend der Rechtslage im Betriebsverfassungs- 
und Personalvertretungsrecht setzt die weitere Amtsfüh-
rung der Schwerbehindertenvertretung nach erfolgter 
Wahl das Bestehen eines Betriebs/einer Dienst-
stelle voraus.

Ihr Amt erlischt daher
im Bereich der Privatwirtschaft:

– wenn der Betrieb vollständig aufgelöst wird.50) 
 Eine Betriebsauflösung liegt nicht vor, wenn ein
 Betrieb lediglich rechtlich – zum Beispiel in mehrere  
 GmbHs – aufgespalten wird, von der Produktion, den  
 Betriebsräumen und dem Zusammenwirken der  
 Belegschaften her aber weiterhin organisatorisch eine  
 Einheit bildet und die mehreren Unternehmen von  
 einer gemeinsamen Leitung geführt werden.51)

– wenn der Betrieb in einen anderen Betrieb eingeglie- 
 dert wird.52) Eine solche Eingliederung liegt dann
 vor, wenn aufnehmender und eingegliederter Betrieb 
 rechtlich zu einer Einheit verschmolzen werden; zum  
 Beispiel wenn der 250-Mann-Betrieb „Industria AG“  
 den 50-Mann-Betrieb „Stanzerei Egon Müller“ am sel- 
 ben Ort aufkauft und einheitlich nur noch die Firma  
 „Industria AG“ führt. Das Amt der Schwerbehinder- 
 tenvertretung des eingegliederten Betriebes endet,  
 während sich der Tätigkeitsbereich der Schwerbehin- 
 dertenvertretung des aufnehmenden Betriebs auf den 
 hinzugekommenen Betrieb „von Gesetzes wegen“ 
 ausdehnt.53) 

– wenn ein Betrieb mit einem oder mehreren selbststän- 
 digen Betrieben in der Weise zusammengelegt
 wird, dass jeder der beteiligten Betriebe seine bishe-
 rige Aufgaben- und Organisationsidentität verliert und 
 ein ganz neuer Betrieb gegründet wird. In diesem Fall 
 endet das Amt aller Schwerbehindertenvertretungen 
 der früher selbstständigen Betriebe.

Übergangsmandat

§ 21a BetrVG regelt bei Änderungen in der Unterneh-
mensstruktur für den Betriebsrat ein Übergangsmandat, 
wenn die Organisationsänderung zum Wegfall des bis-
herigen Betriebsrates führt oder ein Teil der Arbeitneh-

2.
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merschaft aus dem Betriebsrat herausfällt und die Ar-
beitnehmer dadurch ihren betriebsverfassungsrecht-
lichen Schutz verlieren würden. Bei der Einfügung des  
§ 21a BetrVG wurde übersehen, dass nach dem Ge-
meinschaftsrecht auch die Schwerbehindertenvertre-
tung eines Übergangsmandats bedarf. Die Vorschrift ist 
für die Schwerbehindertenvertretungen im Bereich der 
Privatwirtschaft – jedenfalls bei unternehmensübergrei-
fenden Umstrukturierungen – analog anzuwenden. Bei 
unternehmensinternen Umstrukturierungen hingegen, 
bei denen häufig ein Bedarf an einer übergangsweisen 
örtlichen Vertretung fehlt, etwa weil eine Gesamtschwer-
behindertenvertretung gewählt ist (§ 97 Absatz 6 Satz 1 
SGB IX) oder weil nur eine örtliche Schwerbehinderten-
vertretung im Unternehmen gewählt ist (§ 97 Absatz 1  
Satz 2 SGB IX), entfällt jedoch mangels Bedarfs eine 
analoge Anwendung des § 21a BetrVG.54)

im Bereich des öffentlichen Dienstes:

Im Geltungsbereich des BPersVG sind die Fälle, in de-
nen Dienststellen aufgelöst, in andere eingegliedert oder 
umstrukturiert werden, nicht ausdrücklich geregelt. Aus 
Rechtsprechung und Literatur zu Änderungen in der 
Aufbaustruktur im Bereich des öffentlichen Dienstes und 
deren Auswirkungen auf die Personalvertretung ergeben 
sich in analoger Anwendung für das Amt der Schwerbe-
hindertenvertretung folgende Grundsätze:

Das Amt der amtierenden Schwerbehindertenvertretung 
erlischt:

– Wird die Dienststelle vollständig aufgelöst, 
 endet  auch das Amt der Schwerbehindertenvertre- 
 tung, weil dieses ohne zugehörige Dienststelle nicht  
 bestehen kann.55)

– Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle ein-
 gegliedert, so besteht die Schwerbehindertenver-
 tretung der „aufnehmenden“ Dienststelle weiter fort; 
 die Schwerbehindertenvertretung der aufgelösten 
 Dienststelle erlischt. 

– Das Amt der Schwerbehindertenvertretung endet 
 ebenfalls, wenn durch Zusammenlegung mehrerer
 Behörden eine neue Dienststelle entstanden ist, die 
 mit keiner der früheren Dienststellen identisch ist.56)

Übergangsmandat

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung besteht in 
der Übergangszeit bis zur Neuwahl nur dann weiter fort, 
wenn es für die Personalvertretung gesetzliche Über-
gangsregelungen, zum Beispiel in den Landespersonal-
vertretungsgesetzen oder in dem Gesetz, welches die 
Neustrukturierung regelt, entsprechende Übergangsre-
gelungen gibt. Zumindest ist ein Erlass der jeweils obers-
ten Dienstbehörde erforderlich.

Wie bei Verwaltungsreformen im öffentlichen Dienst der 
Bundesländer beim Übergangsmandat zu verfahren 
ist, ist zum Beispiel in Art. 27a BayPVG (Bayern), in § 32 
PersVG (Brandenburg), in § 32 SächsPersVG (Sachsen) 
und in § 26a PersVG LSA (Sachsen-Anhalt) geregelt.

Das Übergangsmandat wird im öffentlichen Dienst der 
Länder von diesen eigenständig geregelt nach Maßgabe 
des Gemeinschaftsrechts (EU-Betriebsübergangsrichtli-
nie 2001/23/EG) sowie der höchstrichterlichen Recht-
sprechung etwa für die Charité, einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts des Landes Berlin.57)

Eine analoge Anwendung des § 21a BetrVG kommt hin-
gegen nicht in Betracht, da es an der erforderlichen 
planwidrigen Regelungslücke fehlt. Das BPersVG geht  
davon aus, dass es durchaus Dienststellen geben kann, 
in denen kein Personalrat existiert (vergleiche OVG NRW, 
Beschluss vom 25. 5. 2005, am angegebenen Ort).

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Interessenver-
tretung der schwerbehinderten Menschen wird deshalb 
empfohlen, Regelungen für ein Übergangsmandat der 
Schwerbehindertenvertretung zu treffen.

Hingegen endet das Amt der Schwerbehindertenvertre-
tung entsprechend § 613a Absatz 1 BGB nicht, wenn 
ein Betrieb auf einen anderen Inhaber übertragen 
wird und seine Identität als eigenständiger Betrieb behält 
(Betriebsübergang). Kommt es allerdings zu einer 
Vereinigung mit einem anderen Betrieb des neuen Inha-
bers, so gilt das zuvor Ausgeführte.

Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten schwer-
behinderten Menschen kann der Widerspruchsaus-
schuss beim Integrationsamt das Erlöschen des Amtes 
der Vertrauensperson wegen grober Verletzung seiner 
Pflichten beschließen, § 94 Absatz 7 Satz 5. Ist dieser 
Beschluss bestandskräftig, ist neu zu wählen.

2.
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2.3 Wenn das stellvertretende Mitglied fehlt: Nachwahl

Die Vertrauensperson und stellvertretende Mitglieder 
werden normalerweise im selben Wahltermin gewählt. 
Es kann jedoch vorkommen, dass kein Wahlvorschlag 
für ein stellvertretendes Mitglied zustande kommt. Das 
Amt des stellvertretenden Mitglieds kann auch dadurch 
frei werden, dass alle stellvertretenden Mitglieder aus-
scheiden oder nacheinander in das Amt der Vertrauens-
person nachrücken.

Für diesen Fall sieht die Wahlordnung (§§ 17 und 21 
SchwbVWO) die Möglichkeit vor, auch außerhalb der re-
gelmäßigen Wahltermine ein oder besser mehrere 

stellvertretende/s Mitglied/er für die restliche Amtszeit 
nachzuwählen. Die Einleitung der Nachwahl (durch Be-
stellung eines Wahlvorstands oder Einladung zur Wahl-
versammlung) liegt in der Hand der Vertrauensperson. 
Sie sollte jedoch sorgfältig prüfen, ob es unmittelbar 
nach der Wahl Erfolg verspricht, einen neuen Anlauf zur 
Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes zu machen.

Auch unmittelbar vor der nächsten regelmäßigen Wahl 
sind Aufwand und Nutzen einer Nachwahl des stellver-
tretenden Mitglieds gegeneinander abzuwägen.

2.4 Beginn und Ende der Amtszeit

Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung be-
ginnt mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Ist die 
Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenvertretung 
in diesem Zeitpunkt noch nicht beendet, beginnt sie 
mit deren Ablauf. Die Amtszeit endet nach vier Jahren, 

spätestens am 30. 11. des nächsten regelmäßigen 
Wahltermins; hat sie am 1. 10. des nächsten regelmä-
ßigen Wahltermins noch kein Jahr betragen, verlängert 
sie sich bis zum 30. 11. des übernächsten regelmä-
ßigen Wahltermins.

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung erlischt 
nicht, wenn die Zahl der schwerbehinderten 
Menschen im Betrieb/in der Dienststelle nach der Wahl 
unter fünf absinkt, die Schwerbehindertenvertre-
tung versieht ihr Amt vielmehr bis zum Ablauf der Wahl-
periode.58) Bleibt die Zahl unter fünf, kann dann aber kei-
ne neue Schwerbehindertenvertretung gewählt werden.

Erlischt das Amt der Vertrauensperson vorzeitig, so 
rückt das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stell-
vertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit nach,  
§ 94 Absatz 7 Satz 4 SGB IX.

Dem Nachrücken kann nicht entgegengehalten werden, 
dass das stellvertretende Mitglied längerwährend ar-
beitsunfähig erkrankt ist, beziehungsweise dass das Ar-
beitsverhältnis etwa wegen Erwerbsminderungsrente 
auf Zeit oder Elternzeit ruht.59) 

Ist allerdings – entgegen der Vorschrift des § 94 Ab- 
satz 1 Satz 1 SGB IX – kein stellvertretendes Mitglied ge-
wählt worden oder hat auch das Amt des/der stellvertre-
tenden Mitglieds/er geendet, sind Neuwahlen einzulei-
ten. Wegen der Amtszeit der dann neugewählten 
Schwerbehindertenvertretung siehe Kapitel 2.4.

Wahlanfechtung

Wenn die Wahl der Vertrauensperson mit Erfolg ange-
fochten worden ist, rückt das stellvertretende Mitglied 
nicht für den Rest der Amtszeit nach. Die Anfechtung er-
fasst auch sein Amt, es muss neu gewählt werden.60)

Wird außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums ge-
wählt, ohne dass die in Ziffer 2.2 dargestellten Voraus-
setzungen vorliegen, so ist die Wahl nichtig.

2.
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Die Vertrauensperson legt ihr Amt vorzeitig nieder. 
Da ein stellvertretendes Mitglied fehlt, ist neu zu wäh-
len. Das Wahlergebnis wird bekannt gegeben am  
20. 10. 2009

2010 ist dann nicht neu zu wählen.

Die nächste Wahl ist zwischen dem 1. 10. und 
dem 30. 11. 2014 durchzuführen.

Wird das Wahlergebnis am 15. 10. 2014 
bekannt gegeben, dann gilt:

–  Ende der Amtszeit der bisherigen Schwerbehin
dertenvertretung: 30. 11. 2014

–  Beginn der Amtszeit der neuen Schwerbehin-
dertenvertretung: 1. 12. 2014

Beispiel dazu:

Die Amtszeit des/r stellvertretenden Mitglieds/er be-
ginnt gleichzeitig mit derjenigen der Vertrauensperson 
und dauert genauso lange. Wird ein stellvertretendes 
Mitglied nachgewählt (siehe Ziffer 2.3), endet seine – 
kürzere – Amtszeit ebenfalls mit derjenigen der Ver-
trauensperson.

Dies folgt aus der Verzahnung des Amtes des stellver-
tretenden Mitglieds mit dem Amt der Vertrauensperson 
und nicht aus § 94 Absatz 5 Satz 3 SGB IX. Die Amts-
zeit des Stellvertreters, auch eines nachgewählten, ist 
an die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung ge-
bunden; der Stellvertreter wird nur „für den Rest der 
Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung“ gewählt 
(§ 94 Absatz 8 Satz 4 2. Halbsatz SGB IX, §§ 17, 21 
und 26 SchwbVWO). Auch wenn die Amtszeit des 
nachgewählten stellvertretenden Mitglieds zu Beginn 
des für die regelmäßigen Wahlen der Schwerbehinder-
tenvertretung festgelegten Zeitraums noch nicht ein 

Jahr betragen hat, ist das stellvertretende Mitglied in 
dem auf die Wahl folgenden nächsten (nicht übernäch-
sten!) Zeitraum der regelmäßigen Wahlen zu wählen; 
§ 94 Absatz 8 Satz 4 SGB IX ist für den nachgewählten 
Stellvertreter aus den dargelegten Gründen nicht ent-
sprechend anwendbar.61) Scheidet die Vertrauensper-
son vorzeitig aus ihrem Amt aus (vergleiche Ziffer 2.2) 
dann rückt das mit der höchsten Stimmenzahl gewähl-
te stellvertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit 
nach, § 94 Absatz 7 Satz 4 SGB IX.

Das Amt des stellvertretenden Mitglieds kann unter 
den gleichen Voraussetzungen wie das der Vertrau-
ensperson vorzeitig erlöschen. Das Amt als 1. stellver-
tretendes Mitglied erlischt auch dann vorzeitig, wenn 
es nach dem vorzeitigen Ausscheiden der Vertrauens-
person in dieses Amt nachrückt. An die Stelle des bis-
herigen 1. stellvertretenden Mitglieds tritt dann das mit 
der nächsthöheren Stimmenzahl gewählte bisherige  
2. stellvertretende Mitglied, § 94 Absatz 7 Satz 4  
2. Halbsatz SGB IX. Endet auch dessen Amt vorzeitig 
und sind weitere stellvertretende Mitglieder gewählt 
worden, rückt wiederum das mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl gewählte bisherige 3. stellvertretende 
Mitglied nach (und so fort, bis die Zahl gewählter stell-
vertretender Mitglieder erschöpft ist). Auch die Amts-
zeit der in die 2. und 3. Position nachrückenden Mit-
glieder dauert genauso lange wie die der Vertrauens-
person. In das Amt der Vertrauensperson kann nur das 
1. stellvertretende Mitglied nachrücken, nicht der bei 
der Wahl der Vertrauensperson unterlegene Gegen-
kandidat. In der Reihenfolge der stellvertretenden Mit-
glieder können nur gewählte stellvertretende Mitglieder 
aufrücken, bei drei gewählten stellvertretenden Mitglie-
dern zum Beispiel nicht der Wahlbewerber mit der 
vierthöchsten Stimmenzahl.

Die Schwerbehindertenvertretung wurde außerplan-
mäßig gewählt im Juni 2009, weil bisher noch keine 
Schwerbehindertenvertretung existierte. Ihre Amts-
zeit besteht bei Beginn der nächsten Regelwahlen 
am 1. 10. 2010 über ein Jahr. Die Amtszeit endet 
daher vorzeitig bei den nächsten regelmäßigen 
Neuwahlen mit Ablauf des 30. 11. 2010 (§ 94 Ab-
satz 5 Satz 3 SGB IX).

Beispiel für eine verkürzte Amtszeit:

Die Schwerbehindertenvertretung wird außerplan-
mäßig gewählt im Dezember 2009, weil die Ver-
trauensperson sowie sämtliche Stellvertreter vorzei-
tig ausscheiden. Ihre Amtszeit besteht bei Beginn 
der nächs ten Regelwahlen am 1. 10. 2010 „noch 
nicht ein Jahr“. Ihre Amtszeit verlängert sich daher 
über vier Jahre hinaus bis zu den übernächsten 
regel mäßigen Neuwahlen 2014 (§ 94 Absatz 5 Satz 
4 SGB IX).

Beispiel für eine verlängerte Amtszeit:

2.
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Sowohl Wahlberechtigung der Wähler als auch Wählbar-
keit der Wahlbewerber müssen am Tage der Wahl gege-
ben sein.

3.1 Wählen darf

Wahlberechtigt sind zum einen alle behinderten Men-
schen, die bei der Prüfung der Wahlvoraussetzungen – 
mindestens fünf ständig beschäftigte schwerbehinderte 
Menschen – berücksichtigt werden (siehe Ziffer 1.2). Wie 
der unterschiedliche Wortlaut von § 94 Absatz 1 Satz 1 
SGB IX einerseits und § 94 Absatz 2 SGB IX andererseits 
zeigt, haben darüber hinaus aber auch die nur vorüber-
gehend beschäftigten schwerbehinderten Menschen 
Wahlrecht.62)

Da die weite Fassung des § 94 Absatz 2 SGB IX darauf 
abzielt, möglichst vielen behinderten Menschen die 
Stimmabgabe zu ermöglichen, ist Geschäftsfähigkeit 

nicht Voraussetzung der Wahlberechtigung, sodass 
zum Beispiel auch unter gesetzlicher Betreuung stehen-
de geistig Behinderte wählen dürfen.63) Im förmlichen 
Wahlverfahren entscheidet der Wahlvorstand über die 
Aufnahme in die Liste der Wahlberechtigten, und zwar 
spätestens bis zum Tag vor Beginn der Stimmabgabe. 
Im vereinfachten Wahlverfahren entscheidet die Wahl-
versammlung über die Zulassung zur Stimmabgabe. 

Wenn einer oder mehrere nicht Wahlberechtigte mitge-
wählt haben und das Wahlergebnis dadurch möglicher-
weise beeinflusst worden ist, kann die Wahl angefochten 
werden (siehe Ziffer 8.2).

3.2 Wählbar ist

Gemäß § 94 Absatz 3 Satz 1 SGB IX muss der Wahlbe-
werber zu den im Betrieb beziehungsweise der Dienst-
stelle nicht nur vorübergehend Beschäftigten (vergleiche 
Ziffer 1.2) gehören, am Wahltag das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und dem Betrieb beziehungsweise der 
Dienststelle seit sechs Monaten angehören.

Weitere Voraussetzung für die Wählbarkeit ist gemäß 
§ 94 Absatz 3 Satz 2 SGB IX, dass der Wahlbewerber 
zum Mitglied eines Betriebs-, Personal-, Richter-, Staats-
anwalts- oder Präsidialrates gewählt werden könnte. Der 
Wahlbewerber muss also in einem Arbeits- oder Dienst-
verhältnis stehen. Dazu gehören neben den Vollzeitar-
beitsverhältnissen auch Teilzeitbeschäftigungen.

Die Inanspruchnahme der Elternzeit führt nicht zum 
Verlust der Wählbarkeit.64)

Nicht wählbar sind jedoch Beschäftigte, die sich in 
der Freistellungsphase der Altersteilzeit 
(Blockmodell) befinden (siehe oben Ziffer 1.2). 

Nicht wählbar sind ferner Personen, die in 
einem Beschäftigungsverhältnis im Sinne des 
§ 73 Absatz 2 Nrn. 2 und 3 SGB IX stehen, da sol-
che Beschäftigte auch nach dem Betriebsverfassungs- 
beziehungsweise Personalvertretungsrecht nicht wähl-
bar sind (vergleiche § 8 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 7 Satz 1 und § 5 Absatz 2 Nummern 3 und 4 Be-
trVG; § 14 in Verbindung mit § 13 Absatz 1 und § 4 Ab-
satz 5 BPersVG).

3.
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Wie im Betriebsverfassungsgesetz dürfen zum Beispiel 
Geschäftsführer einer GmbH, Vorstandsmit-
glieder einer Aktiengesellschaft sowie die üb-
rigen in § 5 Absatz 2 BetrVG aufgeführten Personen 
nicht gewählt werden; auch Leitende Angestellte im 
Sinne des § 5 Absatz 3 BetrVG (zum Beispiel Proku-
risten) können sich nicht zur Wahl stellen. Nicht wählbar 
ist auch der Beauftragte des Arbeitgebers (§ 98 SGB IX), 
da es zwischen seinen Aufgaben als verantwortlicher 
Vertreter des Arbeitgebers in Schwerbehindertenangele-
genheiten und den Aufgaben einer Schwerbehinderten-
vertretung einen natürlichen Gegensatz und damit eine 
Interessenkollision gibt.65) 

Will ein Beauftragter des Arbeitgebers für die Schwerbe-
hindertenvertretung kandidieren, hat der Arbeitgeber 
ihn, spätestens zum Zeitpunkt der Einreichung der Wahl-
vorschläge, von seiner Funktion als Beauftragter des Ar-
beitgebers zu entbinden. Dies gilt gleichermaßen für Be-
amte und Arbeitnehmer. Andernfalls würde der Arbeitge-
ber/der Dienstherr den Beauftragten in der Ausübung 
seines passiven Wahlrechts beschränken und damit ge-
gen § 20 Absatz 1 Satz 2 BetrVG, § 24 Absatz 1 Satz 2 
BPersVG und die entsprechenden Vorschriften des Lan-
despersonalvertretungsrechts (zum Beispiel § 21 Ab-
satz 1 Satz 2 LPVG NW) verstoßen.

Aufgrund der Regelung des § 94 Absatz 3 Satz 2 SGB 
IX, wonach zur Schwerbehindertenvertretung nicht 
wählbar ist, wer kraft Gesetzes dem Personalrat nicht 
angehören kann, ist im öffentlichen Dienst auf die jewei-
ligen Vorschriften des BPersVG und der Landesperso-
nalvertretungsgesetze über die Wählbarkeit zum Perso-
nalrat abzustellen. Bei Dienststellen des Bundes gilt 
demgemäß § 14 Absatz 3 BPersVG entsprechend. Da-
nach sind der Dienststellenleiter, sein Vertreter und Per-
sonen, die zu selbstständigen Entscheidungen in Perso-
nalangelegenheiten der Dienststelle befugt sind, nicht 

wählbar. Das BVerwG beschränkt die „selbstständigen 
Entscheidungen in Personalangelegenheiten“ im Sinne 
des § 14 Absatz 3 BPersVG – und damit den Ausschluss 
von der Wählbarkeit – allerdings auf solche Personen, 
die mitbestimmungspflichtige Personalmaßnahmen 
selbstständig entscheiden.66)

Das Landespersonalvertretungsrecht geht zum Teil wei-
ter und erklärt auch Personalsachbearbeiter, die lediglich 
Entscheidungen vorbereiten (vergleiche zum Beispiel 
§ 12 LPVG Baden-Württemberg) für nicht wählbar. 
Gleichstellungsbeauftragte im Anwendungsbereich des 
Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleiG) sind in ent-
sprechender Anwendung des § 16 Absatz 5 BGleiG 
nicht wählbar. Enthält das jeweilige Landesgleichstel-
lungsgesetz keine dem § 16 Absatz 5 BGleiG entspre-
chende Vorschrift, ist ein/eine Gleichstellungsbeauftrage/r 
zur Schwerbehindertenvertretung wählbar.

Auch ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, 
Richter- oder Staatsanwaltsrates kann gewählt 
werden.67) Eine solche Personalunion ist jedoch nicht un-
problematisch. So ist zum Beispiel die Aussetzung von 
Betriebs-/Personalratsbeschlüssen gemäß § 95 Ab- 
satz 4 SGB IX nicht auf die Mitgliedschaft der Vertrau-
ensperson im Betriebs-/Personalrat zugeschnitten. Au-
ßerdem können Interessenkonflikte zwischen der Grup-
pe der schwerbehinderten Arbeitnehmer einerseits und 
der vom Betriebs-/Personalrat ebenso zu vertretenden 
übrigen Belegschaft andererseits auftreten.

Mitglieder des Wahlvorstandes oder (im verein-
fachten Wahlverfahren) der Wahlleiter sind wähl-
bar.68) 

Der Wahlbewerber braucht selbst nicht schwerbe-
hindert beziehungsweise den schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellt zu sein.69)

3.
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Diesem Heft ist ein Wahlkalender beigefügt, der die 
Schritte des Wahlverfahrens sowie die Einzelheiten und 
Fristen enthält. Die jeweiligen Termine können in beson-
deren Feldern eingetragen werden. Unter Ziffer 4.2 und 

4.3 dieses Heftes ist der Wahlkalender zusätzlich abge-
druckt mit den Verweisungen auf die entsprechenden 
Formulare im Anhang. Sie können ohne weitere Schreib-
arbeiten direkt kopiert und benutzt werden.

4.1 Das Verfahren ist vorgeschrieben

Zwischen dem förmlichen und dem vereinfachten Wahl-
verfahren besteht keine Auswahlmöglichkeit.70)

Das förmliche Wahlverfahren ist nur dann anzu-
wenden (§ 94 Absatz 6 Satz 3 SGB IX),

–  wenn im Betrieb/in der Dienststelle beziehungsweise 
in den für die Wahl zusammengefassten Betrieben/
Dienststellen am Wahltag insgesamt mindestens 50 
Wahlberechtigte beschäftigt werden oder

–  wenn der Betrieb/die Dienststelle bei weniger als 50 
Wahlberechtigten aus räumlich weit auseinanderlie-

genden Teilen besteht. Ob die Betriebs-/Dienststellen-
teile räumlich weit auseinanderliegen, hängt vor allem 
von den Verkehrsbedingungen mit Kfz und öffent-
lichen Verkehrsmitteln ab. Die Rechtsprechung zu § 4 
BetrVG, auf die hier als Anhaltspunkt zurückgegriffen 
werden kann71), zieht insoweit die Grenze bei Entfer-
nungen bis zu 40 km und guten Straßen- und Bahn-
verbindungen.

In allen anderen Fällen ist im vereinfachten Wahlver-
fahren zu wählen.

4.2 Förmliches Wahlverfahren

Herr des förmlichen Wahlverfahrens ist der Wahlvor-
stand (§ 2 Absatz 1 SchwbVWO). Er muss (ohne Wahl) 
von der bisherigen Schwerbehindertenvertretung be-
stellt werden, und zwar 

–  für die regelmäßige Wahl der Vertrauensperson und 
des/der stellvertretenden Mitglieds/er spätestens acht 
Wochen vor Ablauf der Amtszeit (§ 1 Absatz 1  
SchwbVWO); versäumt die Schwerbehindertenvertre-
tung diese vorgeschriebene Frist, bleibt sie dennoch 
bis zum Ablauf ihrer Amtszeit zuständig für die Bestel-
lung des Wahlvorstands.72)

–  für die Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeit-
raums umgehend, sobald die Notwendigkeit der Neu-

wahl feststeht (zum Beispiel wenn die Vertrauensper-
son im Rahmen eines Sozialplans ausscheidet und 
kein stellvertretendes Mitglied vorhanden ist). Auch 
hier sollte der Wahlvorstand möglichst acht Wochen 
vorher bestellt werden. 

Erfolgt die Bestellung des Wahlvorstandes überhaupt 
nicht oder nicht rechtzeitig (das heißt acht Wochen vor-
her bei der regelmäßigen Wahl) oder ist keine Schwerbe-
hindertenvertretung vorhanden, dann ist der Wahlvor-
stand in einer Versammlung der Wahlberechtigten mit 
der Mehrheit der anwesenden Wahlberechtigten zu 
wählen. 

4.
4. Wie wird gewählt?
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Die Einladung zu dieser Versammlung ist an keine Frist 
oder Form gebunden (zum Beispiel schriftlicher Aus-
hang oder Einladung per E-Mail). Sie muss aber so 
rechtzeitig erfolgen und muss so bekannt gemacht wer-
den, dass alle Wahlberechtigten teilnehmen können. 
Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, ist die Wahl 
des Wahlvorstandes (und damit die gesamte Wahl) unter 
Umständen nichtig.73) Die Einladung muss die Berechti-
gung des oder der Einladenden erkennen lassen. Einla-
den können drei Wahlberechtigte, die Gesamt- oder Be-
zirksschwerbehindertenvertretung, der Betriebs-/Perso-
nalrat (§ 93 Satz 2 2. Halbsatz SGB IX) oder das 
Integrationsamt (§ 94 Absatz 6 Satz 4 SGB IX). Den im 
Betrieb/in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften 
steht ein Einladungsrecht hingegen nicht zu.74) Die Ver-
sammlung findet während der Arbeitszeit statt. Für die 
Stimmabgabe in der Versammlung zur Wahl eines Wahl-
vorstandes ist keine besondere Form vorgeschrieben.  

Kommt es auch nach Einladung zu dieser Versammlung 
nicht zur Wahl eines Wahlvorstandes, kann das Arbeits-
gericht gemäß § 17 Absatz 4 BetrVG (im öffentlichen 
Dienst der Dienststellenleiter, vergleiche § 22 BPersVG) 
auf Antrag von drei Wahlberechtigten oder des Be-
triebs-/Personalrates den Wahlvorstand bestellen.75)

Der Wahlvorstand besteht aus drei in dem Betrieb/in 
der Dienststelle Beschäftigten, die mindestens 
18 Jahre alt sind. Sie brauchen nicht selbst wahlberech-
tigt, das heißt schwerbehindert zu sein.76) Eine/r von ih-
nen wird von der Schwerbehindertenvertretung zum/zur 
Vorsitzenden bestellt beziehungsweise bei Wahl des 
Wahlvorstandes von der Wahlversammlung gewählt.77) 
Die Bestellung/Wahl von Ersatzmitgliedern ist nicht 
vorgeschrieben, aber möglich und sinnvoll. Der Wahlvor-
stand ist nur handlungsfähig, solange er vollständig be-
setzt ist. Fällt zum Beispiel ein Mitglied durch Krankheit 
aus, muss ein Ersatzmitglied das Amt übernehmen. 
Führt ein nicht vollständig besetzter Wahlvorstand die 
Wahl durch, kann diese angefochten werden.78) 

Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit und hält sie in der Sitzungsnieder-
schrift fest, die vom Vorsitzenden und einem weiteren 
Mitglied unterschrieben wird. Die Sitzungsniederschriften 
gehören zu den Wahlunterlagen, die die Schwerbehin-
dertenvertretung mindestens bis zum Ende ihrer Wahl-
periode aufbewahren muss (§ 16 SchwbVWO). 

Der Wahlvorstand kann beim Arbeitgeber anregen, meh-
rere räumlich nahe liegende Betriebe/Dienststellen des 

Arbeitgebers für die Wahl zusammenzufassen (siehe Zif-
fer 1.3). Der Wahlvorstand legt die Zahl der zu wäh-
lenden stellvertretenden Mitglieder fest (es sollten 
mindestens zwei sein, vergleiche Ziffer 2.4). Er entschei-
det, ob mit persönlicher Stimmabgabe (und Brief-
wahl bei Verhinderung) oder mit schriftlicher Stimmab-
gabe gewählt wird, § 11 Absatz 2 Satz 1 SchwbVWO. 
Diese Entscheidung steht im Ermessen des Wahlvor-
stands. Schriftliche Stimmabgabe kann sich anbieten, 
wenn zum Beispiel die Wege zum Wahllokal lang und für 
Gehbehinderte beschwerlich sind oder wenn die Behin-
derten Schwierigkeiten haben, sich aus den Arbeitsab-
läufen zu lösen. Der Wahlvorstand kann die schriftliche 
Stimmabgabe generell anordnen oder sie nur für Be-
triebsteile und Nebenbetriebe sowie für Nebenstellen 
oder Teile einer Dienststelle beschließen, die räumlich 
weit vom Hauptbetrieb/der Dienststelle entfernt sind.79)

Der Wahlvorstand informiert die ausländischen Wahlbe-
rechtigten zum Beispiel in ihrer Muttersprache über das 
Wahlverfahren (vergleiche § 2 Absatz 5 SchwbVWO). 
Der Wahlvorstand erstellt die Liste der Wahlberech-
tigten. Der Arbeitgeber muss dazu das Verzeichnis der 
behinderten Beschäftigten nach § 80 Absatz 1 SGB IX 
sowie andere notwendige Unterlagen zur Verfügung 
stellen. Wenn die Liste der Wahlberechtigten aus mehre-
ren Blättern besteht, müssen sie sicher miteinander ver-
bunden werden. 

Der Wahlvorstand bestimmt Ort, Tag und Zeit der 
Stimm abgabe (Tag der Stimmabgabe bei regelmä-
ßigen Wahlen: zwischen dem 1. 10. und dem 
30. 11. 2010, 2014 und so weiter). In Groß- und Schicht-
betrieben zum Beispiel können auch ein mehrtägiger 
Wahltermin festgesetzt sowie mehrere Wahllokale ein-
gerichtet werden (höchstens drei, § 10 Absatz 2  
SchwbVWO).

Die Wahl wird durch Erlass und Bekanntmachung eines 
Wahlausschreibens eingeleitet, § 5 SchwbVWO. 
Eine elektronische Bekanntmachung des Wahlaus-
schreibens ist – anders als bei der Betriebsratswahl – im 
Schwerbehindertenrecht nicht zulässig.80) Bei einem Be-
trieb, der aus mehreren Betriebsstätten in verschiedenen 
Orten Deutschlands besteht, muss in jeder Betriebsstät-
te ein Abdruck des Wahlausschreibens ausgehängt wer-
den, sofern dort schwerbehinderte Wahlberechtigte tätig 
sind.81) Da die Möglichkeit besteht, dass schwerbehin-
derte Beschäftigte ihre Schwerbehinderteneigenschaft 
dem Arbeitgeber noch nicht offenbart haben, empfiehlt 
es sich, das Wahlausschreiben in allen Betriebsstätten 

4.
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auszuhängen, um alle potenziellen Wähler anzuspre-
chen. Die Liste der Wahlberechtigten wird an ge-
eigneter Stelle ausgelegt und den Wahlberechtigten die 
Möglichkeit des Einspruchs gegen die Richtigkeit dieser 
Liste eingeräumt.82) Dabei ist die Auslegung der Liste der 
Wahlberechtigten an mehreren Stellen eines Betriebes/
einer Dienststelle zulässig und in größeren Betrieben/
Dienststellen zweckmäßig. Besteht der Betrieb aus 
mehreren Betriebsstätten an verschiedenen Orten 
Deutschlands, so ist die Liste der Wahlberechtigten in al-
len Betriebsstätten auszulegen, in denen wahlberech-
tigte schwerbehinderte Menschen beschäftigt sind (sie-
he oben).

Das Auslegen der Wählerliste dient zur Kontrolle und der 
Möglichkeit eines Einspruchs. Deshalb ist die Einsicht-
nahme in die gesamte Wählerliste zu ermöglichen.

Werden nach Anfertigung der Wählerliste Wahlberech-
tigte neu beschäftigt oder scheiden Wahlberechtigte 
aus, so ist die Wählerliste bis zum Tag vor dem Beginn 
der Stimmabgabe entsprechend zu berichtigen.

Die Wahlberechtigten können beim Wahlvorstand Wahl-
vorschläge einreichen, die einen Bewerber für das 
Amt der Vertrauensperson und einen Bewerber für das 
Amt des stellvertretenden Mitglieds enthalten sollten. 
Hat der Wahlvorstand die Wahl mehrerer stellvertre-
tender Mitglieder beschlossen, können entsprechend 
viele Bewerber dafür benannt werden. Der Wahlvor-
schlag muss von 1/20 der Wahlberechtigten, mindestens 
jedoch von drei Wahlberechtigten unterschrieben sein.

Es ist zulässig, dass ein Wahlvorschlag in mehreren 
gleichlautenden Ausfertigungen (zum Beispiel Kopien) 
zur Unterzeichnung umläuft. 

Finden die Stützunterschriften auf dem Wahlvorschlag 
nicht genug Platz, müssen Wahlvorschlag und weitere 
Blätter der Unterschriftenliste vor Unterzeichnung sicher 
miteinander verbunden werden; Metallheftklammern rei-

chen nicht aus, vielmehr muss ein zeitweiliges spurloses 
Trennen zuverlässig verhindert werden.83) Außerdem 
muss die schriftliche Zustimmung der Bewerber beige-
fügt werden. Ein Bewerber kann den Wahlvorschlag, mit 
dem er vorgeschlagen wird, auch selbst unterschreiben, 
wenn er wahlberechtigt ist.84) Die Gegenmeinung, der 
Bewerber dürfe „seinen“ Wahlvorschlag nicht selbst mit-
unterzeichnen85), lässt sich aus der Wahlordnung nicht 
begründen. Das Erfordernis einer bestimmten Zahl von 
Stützunterschriften soll vermeiden, dass völlig aussichts-
lose Wahlvorschläge eingereicht werden. Dieses Ziel wird 
auch dann erreicht, wenn der selber wahlberechtigte Be-
werber eine Stützunterschrift leistet. Der Wahlvorschlag 
muss in diesem Fall nur deutlich ausweisen, dass die Un-
terschrift des Bewerbers sowohl die Funktion der bestä-
tigten Bereiterklärung zur Kandidatur wie auch ferner die 
einer „Stütz“-Unterschrift für den Wahlvorschlag haben 
soll.86) 

Wahlvorschläge können gemäß § 6 Absatz 1  
SchwbVWO nur binnen zwei Wochen seit Erlass des 
Wahlausschreibens abgegeben werden. Diese Frist ist 
eine Ausschlussfrist; später eingehende Vorschläge sind 
nicht zu berücksichtigen, es sei denn, eine Nachfrist ge-
mäß § 7 SchwbVWO erweist sich als erforderlich.87)  Bei 
der Berechnung der 2-Wochen-Frist zählt der Tag des 
Erlasses = Aushang des Wahlausschreibens nicht mit; 
die Frist läuft daher zwei Wochen nach dem auf den Er-
lass des Wahlausschreibens folgenden Tag ab.88) Das 
Wahlausschreiben muss diesen letzten Tag der Frist an-
geben (§ 5 Absatz 1 Nummer 9 SchwbVWO). Sofern es 
im Wahlausschreiben an einer Uhrzeitangabe für den 
Abgabeschluss von Wahlvorschlägen fehlt, muss sich 
der Wahlvorstand – jedenfalls eines seiner Mitglieder, im 
Zweifel der/die Vorsitzende – mindestens bis zum Ende 
der betrieblichen Arbeitszeit am fraglichen Tag zur Emp-
fangnahme von Wahlvorschlägen bereithalten.89

Dabei ist auf das Ende der Arbeitszeit der überwie-
genden Mehrheit der Beschäftigten abzustellen.90) 

Der Wahlvorstand ist verpflichtet, eingereichte Vorschlä-
ge unverzüglich nach ihrem Eingang auf ihre Gültigkeit 
hin zu überprüfen. Gehen keine gültigen Wahlvorschläge 
für die Vertrauensperson und alle zu wählenden stellver-
tretenden Mitglieder ein, setzt der Wahlvorstand eine 
Nachfrist (eine Woche) für die Einreichung von Wahl-
vorschlägen; liegt auch dann kein Vorschlag für das Amt 
der Schwerbehindertenvertretung vor, findet die Wahl 
nicht statt. 

Da es „mindestens“ heißt, ist stets
aufzurunden. Beispiel:

1/20 von 62 Wahlberechtigten = 3,1

=> aufgerundet: 4 Stützunterschriften

4.
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Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe 
muss der Wahlvorstand die Namen der Kandidaten aus 
gültigen Wahlvorschlägen getrennt für die Ämter der Ver-
trauensperson und stellvertretenden Mitglieder jeweils in 
alphabetischer Reihenfolge durch Aushang bekanntge-
ben. 

Für die persönliche Stimmabgabe gilt: Rechtzeitig 
vor Beginn der Stimmabgabe sind die Unterlagen wie 
gleiche Stimmzettel, Wahlumschläge, Schreibstifte, 
Wahlurne und so weiter zu besorgen. Ferner muss si-
chergestellt werden, dass im Wahlraum an einer abge-
schirmten Stelle eine geheime Wahl erfolgen kann, zum 
Beispiel durch Aufbau einer Wahlkabine. Auch ein Ne-
benraum kann als „Wahlzelle“ benutzt werden, wenn er 
ausschließlich vom Wahlraum aus betreten und der Ein-
gang vom Tisch des Wahlvorstandes aus übersehen 
werden kann.91)

Am Tage der Wahl muss die Stimmabgabe persönlich er-
folgen, wenn der Wahlvorstand nicht schriftliche Stimm-
abgabe beschlossen hat. Ein Wähler, der infolge Behin-
derung in der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, kann eine 
Person bestimmen, die ihm bei der Stimmabgabe behilf-
lich sein soll. Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvor-
standes und Wahlhelfer dürfen dabei nicht zur Hilfeleis-
tung herangezogen werden (§ 10 Absatz 4 Satz 2  
SchwbVWO). Diese Person darf gemeinsam mit dem 
Wähler die Wahlkabine aufsuchen und hat nach seinen 
Anweisungen den Wahlvorgang auszuführen. Die Stim-
me wird in der Weise abgegeben, dass der Wähler den 
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnet, in den Wahl-
umschlag einlegt und den Wahlumschlag einem Mitglied 
des Wahlvorstandes aushändigt. Dieser vermerkt die 
Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten und wirft 
den Wahlumschlag in Gegenwart des Wählers in die 
Wahlurne. Wahlberechtigte, die an einer persön-
lichen Stimmabgabe verhindert sind, können Brief-
wahl beim Wahlvorstand beantragen (§ 11 Absatz 1 
SchwbVWO). Der Antrag ist nicht formgebunden, kann 
also bis zum Ende des Wahltages auch mündlich oder 
telefonisch beim Wahlvorstand gestellt werden. Über 
mündliche Anträge muss der Wahlvorstand einen Ver-
merk anfertigen und zu den Wahlunterlagen nehmen. In 
der Liste der Wahlberechtigten ist die Übergabe/Über-
sendung der Briefwahlunterlagen zu vermerken. 

Wenn der Wahlvorstand schriftliche Stimmabgabe 
beschlossen hat, muss er allen Wahlberechtigten unauf-
gefordert die Briefwahlunterlagen übersenden. Die Wahl-
ordnung setzt dafür keinen Termin. Um diejenigen Wahl-

berechtigten nicht von der Wahl auszuschließen, die 
zum Beispiel vor dem Wahltag in Urlaub fahren, sollte 
der Versand aber möglichst frühzeitig erfolgen, sobald 
die Bewerber feststehen (spätestens eine Woche vor 
Beginn der Stimmabgabe entsprechend § 8  
SchwbVWO). Die persönliche Stimmabgabe (§ 9 Schwb-
VWO) ist in diesem Verfahren ausgeschlossen, zulässig 
ist nur die für die Briefwahl vorgesehene Form der Stim-
mabgabe (§ 11 Absatz 3 SchwbVWO).

Bei der schriftlichen Stimmabgabe im förmlichen 
Wahlverfahren ist dem Wahlberechtigten mit den 
Briefwahlunterlagen auch eine vorgedruckte Erklärung 
(Seite 69 dieser Broschüre) nach § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 SchwbVWO auszuhändigen, in welcher die-
ser versichert, dass er den Stimmzettel persönlich ge-
kennzeichnet hat oder ihn durch eine Person seines Ver-
trauens kennzeichnen ließ, falls er infolge seiner Behin-
derung in der Stimmabgabe beeinträchtigt ist. Fehlt die 
unterschriebene Erklärung, ist die Stimme als ungültig 
anzusehen (Kommentar Neumann/Pahlen/Majerski-
Pahlen zu § 11 SchwbVWO, 11. Auflage, Seite 679, 
Randnummer 5). Bei unterlassener Versendung der vor-
gesehenen Erklärung durch den Wahlvorstand, ist nach 
§ 11 Absatz 1 Nummer 3 SchwbVWO bei Briefwahl die 
Wahl anfechtbar.

Zur Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen 
schreibt § 12 Absatz 1 SchwbVWO vor, dass der (ge-
samte) Wahlvorstand erst unmittelbar vor Abschluss der 
Wahl die bis dahin eingegangenen Freiumschläge öffnet. 
Bei ordnungsgemäßer Stimmabgabe sind die Wahlum-
schläge nach Vermerk in der Liste der Wahlberechtigten 
ungeöffnet in die Wahlurne zu legen. Die Stimmauszäh-
lung erfolgt betriebs-/dienststellenöffentlich. Gewählt für 
das Amt der Vertrauensperson und des/r stellvertre-
tenden Mitglieds/er ist, wer jeweils die meisten Stimmen 
erhalten hat (§ 13 SchwbVWO). Die Wahl mehrerer stell-
vertretender Mitglieder erfolgt in einem Wahlgang; ihre 
Reihenfolge (1., 2. stellvertretendes Mitglied und so wei-
ter) richtet sich nach der Stimmenzahl, die auf die einzel-
nen Bewerber entfallen ist (§ 13 Absatz 3 Satz 1  
SchwbVWO). Sowohl für die Wahl der Vertrauensperson 
als auch für diejenige der/des Stellvertreter/s gilt: bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los (§ 13 Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 SchwbVWO).92) Angesichts 
oft recht kleiner Zahlen von Wahlberechtigten, die eine 
Stimmengleichheit eher vorkommen lassen, ist dieser 
Losentscheid nicht ohne praktische Bedeutung. Die Art 
des Losens ist nicht vorgeschrieben. 

4.
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Zu beachten ist aber, dass das „Streichholzziehen“ keine 
zulässige Form des Losentscheides darstellt, während 
zum Beispiel der Münzwurf eine mögliche Art des Losens 
ist.93) Der Wahlvorstand hält in der Niederschrift über das 
Ergebnis der Wahl die Zahl der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmzettel, die auf jeden Bewerber ent-
fallende Stimmenzahl sowie die Namen der Gewählten 
fest. Die Gewählten sind vom Wahlvorstand unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen. Lehnt jemand die 
Wahl ab, tritt an seine Stelle jeweils der Bewerber mit der 
nächsthöchsten Stimmenzahl (§ 14 Absatz 2  
SchwbVWO). Sobald die Namen der Vertrauensperson 
und des/der stellvertretenden Mitglieds/er endgültig 

feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch zweiwö-
chigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahlaus-
schreiben bekannt zu machen sowie unverzüglich dem 
Arbeitgeber und dem Betriebs-/Personalrat mitzuteilen 
(§ 15 SchwbVWO). Der Arbeitgeber hat dann da-
für zu sorgen, dass die Schwerbehinderten-
vertretung unverzüglich dem Integrationsamt 
und der Agentur für Arbeit benannt wird (§ 80 
Absatz 8 SGB IX). Dies gilt auch bei Wiederwahl 
sowie wenn der erste Stellvertreter als Ver-
trauensperson nachrückt gemäß § 104 Ab-
satz 7 Satz 4 SGB IX.

4.
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

1. Ende der Amtszeit der bisherigen  
Schwerbehindertenvertretung feststellen:  
Die Amtszeit endet (spätestens) am 

§ 94 Absätze 5 und 
7 SGB IX

2. Bestellung des Wahlvorstandes  
(drei volljährige, in dem Betrieb oder in der 
Dienststelle Beschäftigte – einen davon als 
Vorsitzenden) und möglichst auch Bestellung 
von Ersatzmitgliedern durch die bisherige 
Schwerbehindertenvertretung 

§ 1 SchwbVWO Spätestens acht Wochen vor 
Ab lauf der Amtszeit der bis -
herigen Schwerbehinderten-
vertretung (bei regelmäßigen 
Wahlen spätestens am 
5. 10.)

53, 55

War bislang eine Schwerbehindertenvertre-
tung nicht vorhanden oder wird sie nicht 
rechtzeitig tätig, wird der Wahlvorstand in ei-
ner Versammlung der schwerbehinderten Be-
schäftigten (Wahlberechtigten) gewählt, die 
vom Betriebs-/Personalrat oder von drei 
Wahlberechtigten oder vom Integrationsamt 
einberufen wird. 

§ 1 Absatz 2  
SchwbVWO 
§ 94 Absatz 6  
Satz 4 SGB IX

Für die Einladung keine Frist, 
aber so rechtzeitig, dass Teil-
nahmemöglichkeit der Wahl-
berechtigten gewahrt ist

54, 55

3. Wahlvorbereitung durch den Wahlvor-
stand 
(siehe auch Ziffer 7)

§ 2 Absatz 2  
SchwbVWO

3.1 Festlegung der zu wählenden Anzahl der 
stellvertretenden Mitglieder der Schwerbehin-
dertenvertretung (nach Erörterung mit der bis-
herigen Schwerbehindertenvertretung, dem 
Betriebs-/Personalrat und dem Arbeitgeber) 

§ 2 Absatz 4  
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

56

3.2 Eventuell Beschluss über die schriftliche 
Stimmabgabe

§ 11 Absatz 2 
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

56

3.3 Bestimmung von Ort, Tag  
und Zeit der Stimmabgabe  

Wahltag: 

§ 2 Absatz 3  
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

56

3.4 Erlass und Aushang des Wahlausschreibens 
(16 Punkte inhaltlich durch SchwbVWO vor-
geschrieben) als Abschrift oder Abdruck vom 
Tage seines Erlasses bis zum Wahltag an ei-
ner oder mehreren geeigneten, den Wahlbe-
rechtigten zugänglichen Stellen (ist in gut les-
barem Zustand zu erhalten)

§ 5 Absätze 1 und 2 
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

59/60

3.5 Information der ausländischen Wahlberechtigten 
zum Beispiel in ihrer Muttersprache über Wahl-
verfahren, Aufstellung der Liste der Wahlberech-
tigten, Wahlvorschläge und Stimmabgabe

§ 2 Absatz 5  
SchwbVWO

Rechtzeitig

4.

Wahlkalender für das förmliche Wahlverfahren
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4. Liste der Wahlberechtigten

4.1 Aufstellung der Liste der Wahlberechtigten mit 
Familienname, Vorname in alphabetischer 
Reihenfolge (erforderlichenfalls bei Namens-
gleichheit Geburtsdatum) sowie Betrieb oder 
Dienststelle mit Unterstützung des Arbeitge-
bers

§ 3 SchwbVWO in 
Verbindung mit § 2 
Absatz 6  
SchwbVWO

Unverzüglich nach Bestel-
lung/Wahl des Wahlvor-
standes

57/58

4.2 Auslegung der Liste der Wahlberechtigten 
(oder einer Abschrift) und der SchwbVWO bis 
zum Abschluss der Stimmabgabe an geeig-
neter Stelle zur Einsicht

§ 3 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 5 Ab-
satz 1 Ziffer 4  
SchwbVWO

Unverzüglich, spätestens mit 
Erlass des Wahlausschrei-
bens (siehe Ziffer 3.4)

4.3 Einsprüche gegen die Liste der Wahlberech-
tigten

§ 4 Absatz 1  
SchwbVWO

Bis zu zwei Wochen seit Er-
lass des Wahlausschreibens

4.4 Entscheidung des Wahlvorstandes über Ein-
sprüche gegen die Liste der Wahlberech-
tigten; Mitteilung der Entscheidung an den 
Beschäftigten, der den Einspruch eingelegt 
hat, gegebenenfalls Berichtigung der Liste der 
Wahlberechtigten

§ 4 Absatz 2  
SchwbVWO

Unverzüglich.  
Schriftliche Entscheidung 
muss spätestens am Tage 
vor Beginn der Stimmabga-
be zugehen

56

4.5 Überprüfung der Liste der Wahlberechtigten 
auf Vollständigkeit

§ 4 Absatz 3 Satz 1 
SchwbVWO

Nach Ablauf der Einspruchs-
frist (siehe Ziffer 4.3)

4.6 Berichtigung/Ergänzung der Liste der Wahl-
berechtigten

§ 4 Absatz 3 Satz 2 
SchwbVWO

Bis zum Tag vor Beginn der 
Stimmabgabe

5 Wahlvorschläge

5.1 Einreichung § 6 Absatz 1  
SchwbVWO

Bis zu zwei Wochen  
seit Erlass des  
Wahlausschreibens

61, 
63,  
64

5.2 Schriftliche Eingangsbestätigung mit Datum 
und Uhrzeit gegenüber Überbringer oder Ver-
treter des Wahlvorschlages (ausdrücklich be-
nannt oder Unterzeichner an erster Stelle)

Unverzüglich 61/62

5.3 Prüfung der Wahlvorschläge durch  
den Wahlvorstand

Unverzüglich

5.4 Aufforderung an Mehrfachbewerber (auf  
mehreren Wahlvorschlägen für dieselbe Funk-
tion) zur Erklärung, welche Kandidatur auf-
rechterhalten werden soll; Aufforderung zur 
Erklärung innerhalb von drei Arbeitstagen

§ 6 Absatz 3 Satz 2 
SchwbVWO

Unverzüglich nach  
Feststellung der  
Mehrfachbewerbung

5.5 Aufforderung an Wahlberechtigte, die für die-
selbe Funktion mehrere Wahlvorschläge un-
terzeichnet haben, zur Erklärung, welche Un-
terschrift aufrechterhalten werden soll; Auffor-
derung zur Erklärung innerhalb von drei 
Arbeitstagen

§ 6 Absatz 4 Satz 2 
SchwbVWO

Unverzüglich nach  
Feststellung der  
Mehrfachunterzeichnung

4.
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5.6 Beanstandung von Wahlvorschlägen mit heil-
baren Mängeln (zum Beispiel Wahlvorschlag 
ohne schriftliche Zustimmung der Bewerber) 
dem jeweiligen Vertreter des Wahlvorschlages 
gegenüber und Aufforderung zur Mängelbe-
seitigung innerhalb von drei Arbeitstagen

Unverzüglich nach  
Feststellung der Mängel

5.7 Mitteilung der Ungültigkeit von Wahlvorschlä-
gen an den jeweiligen Vertreter des Wahlvor-
schlages

Unverzüglich nach  
Feststellung der Ungültigkeit

6. Wenn kein gültiger Wahlvorschlag für 
die Vertrauensperson und/oder nicht 
genug gültige Wahlvorschläge für 
stellvertretende Mitglieder einge-
reicht worden sind

6.1 Bekanntmachung einer Nachfrist für die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen

§ 7 Absätze 1 und 3 
SchwbVWO

Unverzüglich nach  
Ablauf der Einreichungsfrist 
(siehe Ziffer 5.1)

65

6.2 Einreichung von Wahlvorschlägen § 7 Absätze 1 und 3 
SchwbVWO

Bis zu einer Woche nach Be-
kanntgabe der Nachfrist

61, 
63,  
64

6.3 Eingangsbestätigung, Prüfung der innerhalb 
der Nachfrist eingereichten Wahlvorschläge 
durch den Wahlvorstand (siehe Ziffer 5.2–5.7)

siehe Ziffer 5.2–5.7 Unverzüglich nach Eingang 
der Vorschläge

61/62

Wenn bis zum Ende der Nachfrist 
kein gültiger „Vertrauensperson-
Wahlvorschlag“ vorliegt:  
Bekanntmachung, dass die Wahl nicht 
stattfindet.

§ 7 Absatz 2  
SchwbVWO

Unverzüglich nach  
Ablauf der Nachfrist

7. Weitere Wahlvorbereitungen durch  
den Wahlvorstand:

7.1 Bekanntmachung der Bewerber getrennt für 
das Amt der Vertrauensperson und des/der 
stellvertretenden Mitglieds/er, jeweils in alpha-
betischer Reihenfolge (Bekanntmachungs-
form siehe Ziffer 3.4)

§ 8 SchwbVWO Spätestens eine Woche vor 
Beginn der Stimmabgabe

66

7.2 Bereitstellung gleicher Stimmzettel, Schreib-
stifte und Wahlumschläge

§ 9 Absätze 2 und 3 
SchwbVWO

Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe

67

7.3 –  Wenn der Wahlberechtigte an der persön-
lichen Stimmabgabe verhindert ist (zum Bei-
spiel Urlaub, Krankheit), Aushändigung/Ver-
sendung der Wahlunterlagen für die schrift-
liche Stimmabgabe (Wahlausschreiben, 
Stimmzettel und Wahlumschlag, persön-
liche Erklärung des Wählers und Freium-
schlag, Merkblatt über Art und Weise

§ 11 SchwbVWO Bis zum Abschluss der Wahl 68, 
69, 
70, 58

4.
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  der schriftlichen Stimmabgabe) oder

–  wenn der Wahlvorstand schriftliche Stimm-
abgabe beschlossen hat: Versendung der 
Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmab-
gabe 

§ 11 Absatz 2  
SchwbVWO

Frühzeitig, spätestens  
zeitgleich mit der Bekannt-
machung der Bewerber (sie-
he Ziffer 7.1)

7.4 Bestellung von Wahlhelfern § 2 Absatz 1  
SchwbVWO

Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe

56

7.5 Beschaffung einer oder mehrerer Wahlurnen, 
Ausschilderung und Einrichtung des Wahllo-
kals (zum Beispiel Wahlkabinen)

§ 10 Absatz 1  
SchwbVWO

Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe

8. Tag der Wahl

Während der Wahl müssen immer mindes-
tens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im 
Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer 
bestellt (siehe Ziffer 7.4), genügt die Anwe-
senheit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes 
und eines Wahlhelfers

§ 10 Absatz 2  
SchwbVWO

Bei regelmäßigen Wahlen 
zwischen dem 1. 10. und 
dem 30. 11., möglichst eine 
Woche vor Ablauf der Amts-
zeit der bisherigen Schwer-
behindertenvertretung

8.1 Persönliche Stimmabgabe im Wahlraum 
(wenn der Wahlvorstand nicht generelle 
schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat) 
–  Unbeobachtetes Ankreuzen auf dem 

Stimmzettel (geheime Wahl), Einlegen in 
Wahlumschlag durch den Wähler

–  Abgabe des Wahlumschlages an ein Mit-
glied des Wahlvorstandes 

–  Vermerk der Stimmabgabe in der Liste der 
Wahlberechtigten (Seite 58)

–  Einwurf des Wahlumschlages in die  
Wahlurne

§ 10 SchwbVWO

8.2 Schriftliche Stimmabgabe
–  Öffnung der rechtzeitig eingegangenen Frei-

umschläge in öffentlicher Sitzung des voll-
ständigen Wahlvorstandes

–  Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Stimm-
abgabe 

–  Vermerk der Stimmabgabe in der Liste der 
Wahlberechtigten (Seite 58)

–  Einwurf des Wahlumschlags in die Wahlurne

§ 12 SchwbVWO Unmittelbar vor Abschluss 
der Wahl

8.3 Öffentliche Auszählung der Stimmen durch 
den vollständigen Wahlvorstand

§ 13 Absatz 1  
SchwbVWO

Unverzüglich nach Abschluss 
der Wahl

71/72

8.4 Feststellung des Wahlergebnisses: Der ge-
samte Wahlvorstand hat über das Ergebnis 
eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsit-
zenden und mindestens einem weiteren Mit-
glied des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist

§ 13 SchwbVWO Unverzüglich  
nach Abschluss der Wahl

71/72

4.
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9. Annahme der Wahl

9.1 Schriftliche Benachrichtigung der gewählten 
Bewerber gegen Empfangsbestätigung

§ 14 Absatz 1  
Satz 1 SchwbVWO

Unverzüglich nach Feststel-
lung des Wahlergebnisses

73

9.2 Möglichkeit der Ablehnung der Wahl  § 14 Absatz 1  
Satz 2 SchwbVWO

Binnen drei Arbeitstagen 
nach Zugang der Benach-
richtigung

10. Bekanntmachung der Gewählten

10.1 Zweiwöchiger Aushang mit Namen der Ge-
wählten an einer oder mehreren geeigneten, 
den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, 
nachdem die Gewählten 
endgültig feststehen

74

10.2 Mitteilung der Gewählten durch den Wahlvor-
stand an den Arbeitgeber und an den Be-
triebs-/Personalrat; gegebenenfalls an die Kon-
zern-, Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbe-
hindertenvertretung (nicht vorgeschrieben)

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich,  
nachdem die Gewählten 
endgültig feststehen

74

10.3 Mitteilung der Gewählten durch den Arbeitge -
ber an das Integrationsamt u. an die Arbeitsagentur

§ 80 Absatz 8  
SGB IX

Unverzüglich nach Erhalt der 
Mitteilung (siehe Ziffer 10.2)

74

11. Letzter Tag für die Anfechtung der 
Wahl beim Arbeitsgericht 

im Geltungsbereich

11.1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
sowie des Landespersonalvertretungsrechts 
in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saar-
land, Schleswig-Holstein

§ 94 Absatz 6  
Satz 2 SGB IX in Ver-
bindung mit BetrVG 
oder Landesperso-
nalvertretungsrecht

Zwei Wochen beziehungs-
weise 14 Kalendertage nach 
Bekanntgabe des  
Wahlergebnisses

11.2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
(BPersVG) sowie des Landespersonalvertre-
tungsrechts in Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz, Thüringen, Sachsen

§ 94 Absatz 6  
Satz 2 SGB IX in 
Verbindung mit 
BPersVG oder Lan-
despersonalvertre-
tungsrecht

zwölf Arbeitstage nach  
Bekanntgabe  
des Wahlergebnisses

11.3 des Landespersonalvertretungsrechts in 
Brandenburg

zehn Arbeitstage

12. Wahlunterlagen

12.1 Vernichtung verspätet eingegangener (Brief-
wahl-)Freiumschläge

§ 12 Absatz 2  
Satz 2 SchwbVWO

Einen Monat nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses, 
wenn die Wahl nicht ange-
fochten wurde, anderenfalls 
nach rechtskräftigem Ab-
schluss des Anfechtungsver-
fahrens

12.2 Aufbewahrung der Wahlunterlagen durch die 
Vertrauensperson

§ 16 SchwbVWO Mindestens bis zur Beendi-
gung der Wahlperiode der 
gewählten Schwerbehinder-
tenvertretung

4.
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Im vereinfachten Wahlverfahren gibt es keinen Wahlvor-
stand, der die Zahl der zu wählenden stellvertretenden 
Mitglieder bestimmt, eine Liste der Wahlberechtigten er-
stellt, Wahlvorschläge prüft und so weiter. Diese Aufga-
ben übernehmen im vereinfachten Wahlverfahren die 
Wahlversammlung und die von ihr gewählte Wahllei-
tung. Zur Wahlversammlung laden entweder die bishe-
rige Schwerbehindertenvertretung drei Wochen vor Ab-
lauf der Amtszeit oder drei Wahlberechtigte oder der Be-
triebs-/Personalrat oder das Integrationsamt ein.

Die Einladung zu dieser Wahlversammlung ist an keine 
Form oder Frist gebunden (zum Beispiel schriftlicher 
Aushang oder Einladung per E-Mail). Sie muss aber so 
rechtzeitig erfolgen und muss so bekannt gemacht wer-
den, dass alle Wahlberechtigten teilnehmen können.

Wenn die Voraussetzungen für die Durchführung des 
vereinfachten Wahlverfahrens vorliegen (siehe oben 4.1), 
darf weder auf Antrag eines Wahlberechtigten noch 
durch Beschluss der Wahlversammlung ins förmliche 
Wahlverfahren übergewechselt werden.

Es ist auf keinen Fall zulässig, die Wahl ohne vorherige 
Ankündigung auf der einmal jährlich stattfindenden Ver-
sammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter gemäß 
§ 95 Absatz 6 SGB IX durchzuführen; die Versamm-
lungsteilnehmer können also nicht spontan beschließen, 
dass ihre Jahresversammlung nunmehr als Wahlver-
sammlung im Sinne der §§ 19 und 20 SchwbVWO die-
nen soll, und dann Wahlen abhalten.94) Die Wahlver-
sammlung ist vielmehr eine eigenständige Einrichtung im 
Rahmen der Wahl, für die besondere Fristen und Formen 
zum Beispiel hinsichtlich der Einladung und der Abwick-
lung zu beachten sind. Keine Bedenken bestehen aller-
dings, wenn die Wahlversammlung und die Jahresver-
sammlung der schwerbehinderten Beschäftigten gemäß 
§ 95 Absatz 6 SGB IX am selben Tag stattfinden; beide 
Versammlungen sind jedoch streng voneinander ab-
zugrenzen, die Tagesordnung ist entsprechend abzufas-
sen. Es ist dabei äußerst wichtig, ausdrücklich auch zu 
einer Wahlversammlung einzuladen, die Einladung zu 
dieser kombinierten Versammlung rechtzeitig auszu-
sprechen (zirka drei Wochen vorher) und während des 
Wahlteils der Versammlung die nachfolgend dargestell-
ten Verfahrensvorschriften für die Durchführung der 
Wahlversammlung einzuhalten.

Die Vorbereitungen zur Wahlversammlung (Be-
schaffung von Blankovorlagen für Stimmzettel gleicher 
Farbe und Größe, der Wahlumschläge, eines Behälters 
für die Stimmzettel – das kann auch ein Hut sein! – und 
einer Gelegenheit zum unbeobachteten Ausfüllen des 
Stimmzettels) trifft derjenige, der zur Wahlversammlung 
einlädt. Die Wahlordnung sieht nicht vor, dass eine Liste 
der Wahlberechtigten vor Durchführung der Wahl aufge-
stellt wird; die Wahlleitung hat jedoch dafür zu sorgen, 
dass nur Wahlberechtigte wählen. Der Einladende sollte 
deshalb wenigstens das Verzeichnis der schwerbehin-
derten und ihnen gleichgestellten Beschäftigten, das der 
Arbeitgeber gemäß § 80 Absatz 1 SGB IX führt, zur Wahl 
mitbringen. Die Wahlversammlung wird von einer Person 
geleitet, die von den anwesenden Wahlberechtigten mit 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird – Wahllei-
tung –. Die Wahlleitung kann, muss aber nicht selbst 
wahlberechtigt sein; zur Wahlleitung können deshalb 
auch sonstige Teilnahmeberechtigte wie Betriebs-/Per-
sonalratsmitglieder gewählt werden.95)

Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stim-
menmehrheit, wie viele stellvertretende Mitglieder der 
Schwerbehindertenvertretung zu wählen sind (es sollten 
mindestens zwei sein).

Jeder Wahlberechtigte kann in der Wahlversammlung 
Kandidaten für die Wahl der Vertrauensperson und des 
stellvertretenden Mitglieds/der stellvertretenden Mit-
glieder vorschlagen.96)

Vertrauensperson und stellvertretende/s Mitglied/er wer-
den in getrennten Wahlgängen gewählt. Auch bei 
der Wahl mehrerer stellvertretender Mitglieder sind ins-
gesamt nur zwei Wahlgänge erforderlich. Beide Wahl-
gänge dürfen nicht – wie es gemäß § 9 Absatz 2  
SchwbVWO im förmlichen Wahlverfahren vorgeschrie-
ben ist – in der Weise zusammengefasst werden, dass 
sämtliche Bewerber (getrennt für das Amt der Vertrau-
ensperson und des stellvertretenden Mitglieds) auf 
einem Stimmzettel aufgeführt werden.

Jeder Wahlgang beginnt damit, dass die Wahlleitung um 
– formlose – Wahlvorschläge bittet. Diese erstellt dann 
einen Stimmzettel, auf dem die Kandidaten in alpha-
betischer Reihenfolge mit Namen und Vornamen aufge-
führt sind, und vervielfältigt ihn in gleicher Ausführung  
(zum Beispiel durch Kopieren).

4.3 Vereinfachtes Wahlverfahren

4.
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Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass der Wähler 
auf dem Stimmzettel unbeobachtet einen Bewerber (bei 
der stellvertretenden Mitglied-Wahl: je nach Anzahl der 
zu wählenden stellvertretenden Mitglieder auch mehrere 
Bewerber) ankreuzt, den Stimmzettel in einen Wahlum-
schlag einlegt und der Wahlleitung übergibt.

Dieser hält den Namen des Wählers in einer Liste fest 
und legt den Wahlumschlag in Gegenwart des Wählers 
ungeöffnet in den Wahlbehälter. Schriftliche Stimmabga-
be außerhalb der Wahlversammlung (Briefwahl) ist im 
vereinfachten Wahlverfahren nicht möglich. Eine Wahl 
durch Zuruf oder Handzeichen ist ungültig.97) Das wei-
tere Verfahren – wie Stimmenauszählung, Benachrichti-
gung der Gewählten, Bekanntmachung des Wahlergeb-
nisses und so weiter – verläuft wie im förmlichen Wahl-
verfahren.

Die Wahlordnung sieht für das vereinfachte Wahlverfah-
ren nicht zwingend vor, dass über das Ergebnis der Wahl 
eine Niederschrift zu fertigen ist. Dies empfiehlt sich 

jedoch auf jeden Fall. Die gewählten Bewerber haben 
nämlich nach § 19 Absatz 4 SchwbVWO in Verbindung 
mit § 13 SchwbVWO das Recht, innerhalb von drei Ar-
beitstagen die Wahl abzulehnen. Die Wahlleitung kann 
dann zweifelsfrei feststellen, welcher Bewerber gemäß 
§ 14 Absatz 2 SchwbVWO an die Stelle des Gewählten 
tritt, wenn das Ergebnis der Stimmenauszählung schrift-
lich festgehalten wurde. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt worden sind 
und das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stell-
vertretende Mitglied in das Amt der Vertrauensperson 
nachrückt oder vorzeitig aus dem Amt ausscheidet; in 
diesem Fall kann aus der Niederschrift der Wahl eindeu-
tig ermittelt werden, welches der gewählten weiteren 
stellvertretenden Mitglieder in das Amt des 1. stellvertre-
tenden Mitglieds aufrückt. 

Zur Zusammenfassung von Betrieben, zu ausländischen 
Wahlberechtigten, zur Art des Losentscheids, zur Infor-
mation/Bekanntgabe des Wahlergebnisses siehe 4.2 
Förmliches Wahlverfahren (Seite 22 folgende).

4.
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1. Ende der Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung fest-
stellen:  
Die Amtszeit endet 
(spätestens) am 

§ 94 Absätze 5 und 
7 SGB IX

2. Einladung zur Wahlversammlung 
(Aushang oder persönliche Einladung oder 
mündlich und so weiter) durch die bisherige 
Schwerbehindertenvertretung.  
War bislang eine Schwerbehindertenvertre-
tung nicht vorhanden oder wird sie nicht 
rechtzeitig tätig, können drei Wahlberechtigte, 
der Betriebs- oder Personalrat oder das Inte-
grationsamt zur Wahlversammlung einladen.

§ 19 SchwbVWO  
 
 
§ 19 Absatz 2  
SchwbVWO

Spätestens drei Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit der bishe-
rigen Schwerbehindertenver-
tretung (§ 19 (1) SchbVWO) 
und mit ausreichender Einla-
dungsfrist (mindestens sieben 
Tage) vor der Wahlversamm-
lung (bei regelmäßigen Wahl-
en spätestens am 9. 11.)

76

3. Wahlvorbereitung durch die zur Wahlver-
sammlung einladende Person/Stelle

§ 20 Absatz 3  
SchwbVWO

Rechtzeitig vor Durchführung 
der Wahlversammlung

77/78

3.1 Bereitstellung gleicher Wahlumschläge und 
Schreibstifte, Blankovorlagen für Stimmzettel

3.2 Beschaffung eines Behälters zur Aufnahme 
der Wahl umschläge

3.3 Ausschilderung und Einrichtung des Ver-
sammlungsraumes (zum Beispiel Aufstellung 
einer Wahlkabine); Überprüfung, ob ein Ko-
pierer oder Ähnliches zur Verfügung steht

4. Durchführung der Wahlversammlung

4.1 Wahl (formlos) einer Wahlleitung mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Wahlbe-
rechtigten

§ 20 Absatz 1  
Satz 1 SchwbVWO

Zu Beginn der Wahlversamm-
lung (bei regelmäßigen Wah len 
zwischen dem 1. 10. und dem 
30. 11., möglichst eine Woche 
vor Ablauf der Amtszeit der 
bisherigen Schwerbehinder-
tenvertretung)

80/81

4.2 Im Bedarfsfall Bestimmung von Wahlhelfern 
durch die Wahlversammlung

§ 20 Absatz 1  
Satz 2 SchwbVWO

4.3 Prüfung der Wahlberechtigung der Anwe-
senden durch die Wahlleitung

4.4 Beschluss der Wahlversammlung mit ein-
facher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Wahlberechtigten, wie viele stellvertretende 
Mitglieder zu wählen sind

§ 20 Absatz 2  
Satz 1 SchwbVWO

4.5 Wahl der Vertrauensperson 

– Sammlung von Vorschlägen für Kandidaten 
   (formlos)

§ 20 Absatz 2  
Satz 3 SchwbVWO

4.

Wahlkalender für das vereinfachte Wahlverfahren



35

W
ah

lk
al

en
d

er
 f

ür
 d

as
 

ve
re

in
fa

ch
te

 W
ah

lv
er

fa
hr

en

Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

–  Vorbereitung des Wahlganges durch die 
Wahlleitung (Erstellung einer Stimmzettel-
Vorlage mit den Namen und Vornamen der 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge, 
Vervielfältigung, Austeilung zusammen mit 
Wahlumschlägen)

§ 20 Absatz 3 Sätze 
2 und 3 SchwbVWO

77/78

–  Unbeobachtetes Ankreuzen eines Kandi-
daten auf dem Stimmzettel (geheime Wahl), 
Einlegen in Wahlumschlag durch den 
Wähler

§ 20 Absatz 3  
Satz 3 SchwbVWO

–  Abgabe des Wahlumschlages an die Wahl-
leitung, Einlegen in Wahlbehälter

§ 20 Absätze 3 Satz 
4 und 5 SchwbVWO

–  Namentliche Eintragung des Wählers in eine 
Liste (Seite 79)

§ 20 Absatz 3  
Satz 5 SchwbVWO

–  Öffentliche Stimmenauszählung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses durch die 
Wahlleitung

§ 20 Absatz 3  
Satz 6 und Absatz 4  
SchwbVWO

4.6 Wahl des stellvertretenden Mitglieds/der stell-
vertretenden Mitglieder im getrennten Wahl-
gang

§ 20 Absatz 2  
Satz 2 SchwbVWO

Sofort anschließend

Verfahren wie bei der Wahl der Vertrauensper-
son (wie Ziffer 4.5) mit einem Unterschied: auf 
dem Stimmzettel dürfen bei der Stimmabga-
be so viele Kandidaten angekreuzt werden 
wie stellvertretende Mitglieder zu wählen sind

§ 20 Absatz 3  
Satz 3, § 9 Absatz 4  
SchwbVWO

5. Benachrichtigung der gewählten Be-
werber 
Die Gewählten sind schriftlich zu benachrich-
tigen; auch eine mündliche Benachrichtigung 
ist möglich

§ 14 Absatz 1  
Satz 1 SchwbVWO

Unverzüglich nach Fest-
stellung des Wahlergeb-
nisses

82

6. Möglichkeit zur Ablehnung der Wahl § 14 Absatz 1  
Satz 2 SchwbVWO

Binnen drei Arbeitstagen 
nach Zugang der Benach-
richtigung

7. Bekanntmachung der Gewählten

7.1 Zweiwöchiger Aushang mit Namen der Ge-
wählten an einer oder mehreren geeigneten, 
den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, nachdem  
die Gewählten endgültig fest-
stehen

83

7.2 Mitteilung der Gewählten durch den Wahlleiter 
an den Arbeitgeber und an den Betriebs-/
Personalrat; gegebenenfalls an die Konzern-, 
Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehin-
dertenvertretung (nicht vorgeschrieben)

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, nach dem die 
Gewählten endgültig festste-
hen

83

7.3 Mitteilung der Gewählten durch den Arbeitge-
ber an das Integrationsamt und die Agentur 
für Arbeit

§ 80 Absatz 8  
SGB IX

Unverzüglich nach Erhalt  
der Mitteilung  
(siehe Ziffer 7.2)

83
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

8. Letzter Tag für die Anfechtung der 
Wahl beim Arbeitsgericht

im Geltungsbereich

8.1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
sowie des Landespersonalvertretungsrechts 
in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saar-
land, Schleswig-Holstein

§ 94 Absatz 6  
Satz 2 SGB IX in 
Verbindung mit  
BetrVG oder Lan-
despersonalvertre-
tungsrecht

Zwei Wochen beziehungs-
weise 14 Kalendertage nach 
Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses

8.2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
(BPersVG) sowie des Landespersonalvertre-
tungsrechts in Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz, Thüringen, Sachsen

§ 94 Absatz 6 Satz 
2 SGB IX in Verbin-
dung mit BPersVG 
oder Landesperso-
nalvertretungsrecht

zwölf Arbeitstage nach Be-
kanntgabe des Wahlergeb-
nisses

8.3 des Landespersonalvertretungsrechts in 
Brandenburg

zehn Arbeitstage

9. Wahlunterlagen

Aufbewahrung der Wahlunterlagen durch die  
Vertrauensperson

§ 16 SchwbVWO Mindestens bis zur Beendi-
gung der Wahlperiode der 
gewählten Schwerbehinder-
tenvertretung

4.
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Das SGB IX und die gemäß § 100 SGB IX erlassene 
SchwbVWO treffen – mit Ausnahme des § 2 Absatz 6 
SchwbVWO – hinsichtlich der Kosten des Wahlverfah-
rens und des Schutzes der Wahl, der Wahlbewerber und 

Wahlvorstände keine besonderen Regelungen; vielmehr 
verweist § 94 Absatz 6 Satz 2 SGB IX diesbezüglich auf 
das Betriebsverfassungs- beziehungsweise Personal-
vertretungsgesetz.

5.1 Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers

Gemäß § 2 Absatz 6 SchwbVWO hat der Arbeitgeber 
den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen.

Er hat ihm insbesondere alle für die Anfertigung der Liste 
der Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte zu geben 
und die notwendigen Unterlagen (zum Beispiel das Ver-
zeichnis gemäß § 80 Absätze 1 und 2 SGB IX) zur Ver-
fügung zu stellen. Dieser Anspruch kann gegebenenfalls 

durch einstweilige Verfügung durchgesetzt werden. Für 
die vorgeschriebenen Wahlaushänge ist ausreichender 
Raum zur Verfügung zu stellen; für die Wahl selbst ist 
vom Arbeitgeber ein geeignetes Wahllokal bereitzuhal-
ten. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind vom Arbeit-
geber in dem Umfang, wie ihre Arbeitskraft für Wahlauf-
gaben beansprucht wird, von der Arbeit freizustellen 
(vergleiche § 20 Absatz 3 Satz 2 BetrVG, § 24 Absatz 2 
BPersVG).

5.2 Kosten der Wahl

Die Kosten der Wahl hat der Arbeitgeber zu tragen, § 20 
Absatz 3 Satz 1 BetrVG, § 24 Absatz 2 BPersVG. Darun-
ter fallen alle Kosten, die für die Vorbereitung und Durch-
führung der Wahl erforderlich sind, insbesondere die  
Kosten für die Geschäftsführung des Wahlvorstandes 
(Schreibmaterial, Briefmarken, Fahrtkosten) und die Be-
schaffung etwa der Stimmzettel, der Wahlurne und so 
weiter. Zu den notwendigen, vom Arbeitgeber zu tra-
genden Aufwendungen gehören auch die Fahrtkosten, 
die durch die Teilnahme der Wahlberechtigten an der 
Versammlung zur Wahl des Wahlvorstandes (§ 1 Ab- 

satz 2 SchwbVWO) oder an der Wahlversammlung (§ 20 
SchwbVWO) entstehen (zum Beispiel anreisende Au-
ßendienstmitarbeiter; Wahlberechtigte aus Nebenbetrie-
ben und zur Wahl zusammengefassten Betrieben bezie-
hungsweise Dienststellen). 

Zudem darf der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt nicht um 
die versäumte Arbeitszeit kürzen, die zur Ausübung des 
Wahlrechts beziehungsweise zur Betätigung im Wahl-
vorstand erforderlich ist, § 20 Absatz 3 Satz 2 BetrVG, 
§ 24 Absatz 2 Satz 2 BPersVG.

5.5. Kosten der Wahl, Schutz des Wahlverfahrens, Schutz des    
Wahlvorstands, der Wahlinitiatoren und der Wahlbewerber
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5.3 Schutz der Wahl

Wahlschutz nach den §§ 20 Absatz 1 BetrVG, 24 Ab-
satz 1 BPersVG bedeutet, dass die Wahl von nieman-
dem behindert oder in unerlaubter Weise beeinflusst 
werden darf. Untersagt ist es insbesondere, die Wahlbe-
rechtigten bei der Ausübung ihres Stimmrechts zu be-
schränken (zum Beispiel durch die Streichung aus der 
Liste der Wahlberechtigten, die Lage beziehungsweise 
Gestaltung des Wahllokals, die Zeit [Dauer] der Stimm-

abgabe und so weiter) oder die Wahlbewerber bei ihrer 
Kandidatur zu behindern. Die Behinderung oder unzu-
lässige Beeinflussung der Wahl kann mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden; 
sie kann die Anfechtbarkeit der Wahl, bei besonders gro-
ben Verstößen die Nichtigkeit der Wahl (siehe Ziffer 8) 
begründen.

5.4 Schutz des Wahlvorstands, der Wahlinitiatoren  
und der Wahlbewerber

Die Mitglieder des Wahlvorstands und die Wahlbewerber 
genießen gemäß § 94 Absatz 6 Satz 2 SGB IX densel-
ben Kündigungsschutz wie er bei Betriebs- beziehungs-
weise Personalratswahlen gilt. Daher finden § 15 Ab-
satz 3 KSchG, § 103 BetrVG und §§ 24, 47 BPersVG 
sowie die entsprechenden Vorschriften der Landesper-
sonalvertretungsgesetze entsprechende Anwendung. 
Die Kündigung eines Mitglieds des Wahlvorstands ist 
daher vom Zeitpunkt seiner Bestellung beziehungsweise 
Wahl an bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig. Eine Kün-
digung ist ausnahmsweise dann möglich, wenn Tatsa-
chen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
berechtigen (außerordentliche/fristlose Kündigung); bis 
zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses muss aber zu-
sätzlich die Zustimmung des Betriebsrates beziehungs-
weise Personalrates hierzu vorliegen beziehungsweise 
durch Entscheidung des Arbeitsgerichts ersetzt sein.98)

Dieser besondere Kündigungsschutz besteht nicht, 
wenn die Wahl des Wahlvorstands nichtig ist.99)  

Die Verweisung in § 94 Absatz 6 Satz 2 SGB IX erfasst 
auch den durch Art. 7 des Betriebsverfassungs- 
ReformG in § 15 KSchG eingefügten Absatz 3a. Nach 
dieser Vorschrift sind Wahlberechtigte (§ 94 Absatz 2 
SGB IX), die zu einer Schwerbehindertenversammlung 
zur Wahl eines Wahlvorstands einladen oder die Bestel-
lung eines Wahlvorstands beim Arbeitsgericht beantra-
gen, ebenfalls gegen eine ordentliche Kündigung ge-

schützt. Voraussetzung dieses Schutzes ist, dass eine 
Schwerbehindertenvertretung noch nicht existiert oder 
die bisherige Vertrauensperson keinen Wahlvorstand be-
stellt und auch der Betriebs-/Personalrat trotz § 93  
Satz 2 2. Halbsatz SGB IX nicht für die Einsetzung eines 
Wahlvorstands sorgt.100) 

Derselbe Kündigungsschutz gilt für einen Wahlbewerber 
vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags an 
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses. Der Kündigungsschutz beginnt 
dabei schon, sobald ein Wahlvorstand für die Wahl be-
stellt ist und für diesen Wahlbewerber ein Wahlvorschlag 
vorliegt, der die erforderliche Mindestzahl von Unter-
schriften gemäß § 6 Absatz 2 SchwbVWO aufweist; der 
Wahlvorschlag braucht noch nicht beim Wahlvorstand 
eingereicht worden zu sein.101) 

Dieser besondere Kündigungsschutz des Wahlbewer-
bers setzt allerdings zumindest dessen Wählbarkeit vo-
raus.102) Nach Beendigung des nachwirkenden Kündi-
gungsschutzes kann der Arbeitgeber dem erfolglosen 
Wahlbewerber allerdings wieder wie jedem anderen Ar-
beitnehmer kündigen. Eine Kündigung darf dann auch 
auf arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen gestützt wer-
den, die der Arbeitnehmer während der Schutzfrist be-
gangen hat, sofern kein Zusammenhang mit seiner 
Wahlbewerbung besteht.103)

5.
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5.5 Versetzungs- und Abordnungsschutz im öffentlichen Dienst

Über den Kündigungsschutz hinaus genießen Wahlbe-
werber und Wahlvorstände im öffentlichen Dienst noch 
einen besonderen Versetzungs- und Abordnungsschutz 
(vergleiche zum Beispiel §§ 24 Absatz 1 Satz 3, 47 Ab-
satz 2 Sätze 1 und 2 BPersVG); sie dürfen gegen ihren 
Willen nur versetzt oder abgeordnet werden, wenn dies 
auch unter Berücksichtigung ihrer Mitgliedschaft im 
Wahlvorstand beziehungsweise ihrer Kandidatur aus 
wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist. Dieser 

Versetzungs- und Abordnungsschutz beginnt bei Wahl-
vorstandsmitgliedern mit dem Zeitpunkt ihrer Bestellung, 
bei Wahlbewerbern mit dem Zeitpunkt der Aufstellung 
des Wahlvorschlages; er endet grundsätzlich mit der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses.

Weitere Einzelheiten und Sonderregelungen sind dem je-
weiligen Personalvertretungsrecht zu entnehmen.

5.
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6.1  Wahl der Vertretung der schwerbehinderten Richterinnen  
und Richter

§ 94 Absatz 1 Satz 2 SGB IX sieht vor, dass bei Gerich-
ten, denen mindestens fünf schwerbehinderte bezie-
hungsweise gleichgestellte Richter angehören, diese ei-
nen Richter/eine Richterin zu ihrer Schwerbehinderten-
vertretung wählen. Da bei vielen kleinen Gerichten die 
Zahl von fünf schwerbehinderten Richtern erfahrungsge-
mäß selten erreicht wird, hat der Gesetzgeber weitge-
hende Möglichkeiten geschaffen, Gerichte für die Wahl 
einer Schwerbehindertenvertretung der Richter zusam-
menzufassen. Im Benehmen mit dem Integrationsamt 
können gemäß § 94 Absatz 1 Satz 3 2. Halbsatz SGB IX 
Gerichte unterschiedlicher Gerichtszweige (zum Beispiel 
Zivil- und Verwaltungsgerichte) sowie unterschiedlicher 
Stufen (zum Beispiel Amts-, Land- und Oberlandesge-
richte) zusammengefasst werden.

Auch für die Zusammenfassung von Gerichten muss 
das Merkmal der räumlichen Nähe erfüllt sein.104)

An einem Gericht sind die Schwerbehindertenvertre-
tungen der Richter und der übrigen Bediensteten eigen-

ständig und können nur getrennt gewählt werden; die 
Bildung einer gemeinsamen Schwerbehindertenvertre-
tung ist nicht zulässig.105) 

Erreicht eine der beiden Gruppen nicht die Mindestzahl 
für die Wahl einer eigenen Schwerbehindertenvertre-
tung, so werden ihre Interessen von der jeweiligen Be-
zirksvertrauensperson der Richter beziehungsweise der 
übrigen Bediensteten wahrgenommen.

Für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung der Rich-
ter gelten nur die §§ 24 bis 27 SchwbVWO. Dort ist in 
Anlehnung an die Vorschriften des Deutschen Richter-
gesetzes über die Wahl des Richterrates für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung ein besonders ausgestal-
tetes, vereinfachtes Verfahren vorgesehen, auf das hier 
nicht näher eingegangen werden soll. Die Ausführungen 
zu Ziffer 4.3 sind aber entsprechend zu berücksichtigen.

6.2  Wahl der Vertretung der schwerbehinderten Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte

§ 94 Absatz 1 Satz 3 SGB IX bestimmt, dass der die 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung der Richter be-
treffende § 94 Absatz 1 Satz 2 SGB IX für Staatsanwälte 
entsprechend gilt, soweit für sie eine besondere Perso-
nalvertretung gebildet wird.

Die Frage, ob für Staatsanwälte eine besondere Perso-
nalvertretung gebildet wird, regelt das jeweilige Perso-
nalvertretungsgesetz; besondere Personalvertretungen 
 werden zum Beispiel bei den Generalstaatsanwalt-
schaften (Personalräte) gebildet. Dort, wo das Landes-
personalvertretungsrecht eine eigenständige Personal-
vertretung für Staatsanwälte vorsieht (so zum Beispiel 
in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen), 

bilden die schwerbehinderten Staatsanwälte eine eigen-
ständige Gruppe, die eine eigene Vertrauensperson der 
schwerbehinderten Staatsanwälte wählt, wenn die Min-
destzahl von fünf schwerbehinderten beziehungsweise 
gleichgestellten Staatsanwälten erreicht wird, § 94 Ab-
satz 1 Satz 3 SGB IX. Eine Zusammenfassung mit den 
übrigen Beschäftigten zur Wahl einer gemeinsamen 
Schwerbehindertenvertretung ist – auch wenn die Min-
destzahl von fünf schwerbehinderten Staatsanwälten 
nicht erreicht wird – in diesen Bundesländern nicht mög-
lich.106) Dies folgt aus der in § 94 Absatz 1 Satz 3 SGB IX 
angeordneten entsprechenden Anwendung der für die 
Richter geltenden Regelung des § 94 Absatz 1 Satz 3 
SGB IX (siehe oben Ziffer 6.1).

6. 6. Sonderregelungen im Bereich der Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und der Bundeswehr
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Wie aus der entsprechenden Anwendung des § 94  
Absatz 1 Satz 2 SGB IX folgt, kann – wie bei den Rich-
tern auch – nur gewählt werden, wer selbst Staatsan-
walt/Staatsanwältin ist.

Wahlberechtigt sind ebenfalls nur Staatsanwälte und 
Staatsanwälte zur Anstellung, nicht hingegen Amtsan-
wälte oder Wirtschaftsreferenten. 

In den Bundesländern allerdings, in denen es keinen 
Staatsanwaltsrat gibt, wählen die schwerbehinderten 
Staatsanwälte und die übrigen schwerbehinderten Be-
schäftigten der Behörde eine gemeinsame Schwerbe-
hindertenvertretung.

6.3 Sonderregelungen für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr

Die Wahlberechtigung und die Wählbarkeit schwerbe-
hinderter Soldaten richten sich gemäß § 94 Absatz 4 
SGB IX danach, in was für einer Dienststelle die Soldaten 
tätig sind.

Soweit es sich um eine auch für die Soldaten personal-
ratsfähige Dienststelle nach dem BPersVG handelt, das 
heißt dort gemäß § 49 Soldatenbeteiligungsgesetz Sol-
datenvertreter zu den Personalvertretungen dieser 
Dienststelle nach dem BPersVG hinzugewählt werden, 
kann neben dem Personalrat auch eine eigenständige 
Schwerbehindertenvertretung gewählt werden. Schwer-
behinderte Soldaten und schwerbehinderte Zivilbe- 
dienstete wählen sie gemeinsam. Aus dem Wortlaut des 
§ 94 Absatz 4 SGB IX, wonach „auch ... Soldatinnen und 
Soldaten wählbar“ sind, folgt zweierlei: Zur Schwerbe-
hindertenvertretung kann sowohl ein(e) Zivilmitarbeiter(in) 
der Bundeswehr als auch ein Soldat oder eine Soldatin 
gewählt werden.107) Die Soldatin/der Soldat, die/der sich 

um das Amt der Schwerbehindertenvertretung bewirbt, 
braucht nicht selbst schwerbehindert zu sein.108)  In Ein-
heiten, Stäben der Verbände und so weiter im Sinne des 
§ 2 Soldatenbeteiligungsgesetz hingegen wird von den 
Soldaten eine „Vertrauensperson“ gewählt. In diesen 
Einheiten und so weiter wird folglich eine Vertretung der 
Soldaten nach dem BPersVG nicht gewählt. Diese „Ver-
trauensperson“ im Sinne des Soldatenbeteiligungsge-
setzes darf nicht mit der Vertrauensperson nach dem 
Schwerbehindertenrecht verwechselt werden. In derar-
tigen Dienststellen besitzen die schwerbehinderten Sol-
datinnen und Soldaten weder ein aktives noch ein pas-
sives Wahlrecht im Sinne des SGB IX. Die Interessen der 
schwerbehinderten Soldatinnen und Soldaten in solchen 
Einheiten werden gemäß § 97 Absatz 6 SGB IX entwe-
der von der Bezirksschwerbehindertenvertretung der je-
weils zuständigen höheren Kommandobehörde oder so-
gar durch die Hauptschwerbehindertenvertretung beim 
Bundesministerium der Verteidigung wahrgenommen.

6.
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7.1 Allgemeines zur Wahl von Stufenvertretungen

Dort, wo nach dem Betriebsverfassungs- und Personal-
vertretungsrecht über dem einzelnen Betrieb/der einzel-
nen Dienststelle angesiedelt sogenannte Stufenvertre-
tungen der Beschäftigten gebildet werden, sollen gemäß 
§ 97 SGB IX auch die schwerbehinderten Arbeitnehmer 
eine parallele Interessenvertretung erhalten. Dabei han-
delt es sich um Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Haupt-
schwerbehindertenvertretungen. Ihre Wahl erfolgt nach 
einheitlichen Grundsätzen, § 22 SchwbVWO. Diese sind 
auch für die Stufenvertretungen der schwerbehinderten 
Staatsanwälte anzuwenden, § 23 SchwbVWO. Sonder-
regelungen gelten allerdings für die Wahl der Stufenvertre-
tungen der schwerbehinderten Richter und Richterinnen 
(siehe Ziffer 7.4).

Zu beachten sind vor allem folgende allgemeine 
Grundsätze:

Die Stufenvertretungen der schwerbehinderten Men-
schen sind immer nur dann zu wählen, wenn die entspre-
chenden Stufenvertretungen aller Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen auf den jeweiligen Betriebs- bezie-
hungsweise Verwaltungsebenen auch tatsächlich 
bestehen, vergleiche § 97 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 
1 und Absatz 3 SGB IX.

Bei der Wahl der Stufenvertretung hat jede Schwerbehin-
dertenvertretung nur eine Stimme, unabhängig von der 
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten, die sie ver-
tritt. Ausnahmsweise kann jedoch bei der Wahl der Haupt-
schwerbehindertenvertretung doppeltes Stimmrecht be-
stehen (vergleiche Kapitel 7.3.2).

Sind nur zwei Wahlberechtigte zur Wahl der Stufenvertre-
tung vorhanden, erfolgt gemäß § 22 SchwbVWO keine 
besondere Wahl. Vielmehr bestimmen die beiden Wahl-
berechtigten im beiderseitigen Einvernehmen, wer Stu-
fenvertretung wird; kommt eine Einigung nicht zustande, 
entscheidet das Los. Bei mehr als zwei Wahlberechtigten 
ist hingegen eine Wahl zu den Stufenvertretungen auf der 
Grundlage des § 22 Absatz 1 und Absatz 3 SchwbVWO 
durchzuführen. Dabei finden die meisten Vorschriften 
über das förmliche Wahlverfahren entsprechende Anwen-

dung; die Ausführungen zu Ziffer 4.2 gelten daher sinnge-
mäß. § 22 Absatz 1 Satz 1 SchwbVWO sieht die schrift-
liche Stimmabgabe als Regelfall vor; daraus wird ge-
schlossen, dass für die Wahl der Stufenvertretung der 
schwerbehinderten Menschen grundsätzlich die schrift-
liche Stimmabgabe vorgeschrieben ist. Nur ausnahms-
weise kann auch im vereinfachten Wahlverfahren auf einer 
Versammlung der Wahlberechtigten gewählt werden, 
§ 22 Absatz 3 SchwbVWO. Dann ist in der Einladung zu 
dieser Versammlung aber ausdrücklich darauf hinzuwei-
sen, dass sie zugleich als Wahlversammlung dient. Wenn 
gemäß § 22 Absatz 3 SchwbVWO im vereinfachten Wahl-
verfahren gewählt werden soll, kann nach überwiegender 
Ansicht jeder Wahlberechtigte jederzeit, auch noch wäh-
rend der Versammlung, den Antrag auf Durchführung des 
förmlichen Wahlverfahrens stellen. Nach anderer Ansicht 
besitzt der bisherige Amtsinhaber das Entscheidungs-
recht über förmliches oder vereinfachtes Verfahren, es sei 
denn, die Versammlung findet nicht zur Wahlzeit statt 
oder die Stufenvertretung wird erstmals gewählt.109) Diese 
Auffassung stützt sich auf einen Beschluss des BVerwG 
aus dem Jahre 1983. Im Zusammenhang mit dem da-
mals noch gesetzlich normierten Antragsrecht in § 17 
SchwbVWO hatte das BVerwG sich besonders auf den 
Charakter des förmlichen Wahlverfahrens als Regelver-
fahren gemäß § 22 SchwbVWO gestützt. Unstreitig ist 
nach wie vor, dass bei der Wahl zur Stufenvertretung das 
förmliche Verfahren nach Absatz 1 das Regelverfahren 
darstellt. Mangels Rechtsprechung zum aktuell geltenden 
Recht dürften im Ergebnis jedoch beide Auffassungen 
vertretbar sein. Auf die Wahlversammlung nach § 22 
SchwbVWO und die dort geplante Wahl zur Stufenvertre-
tung sollte durch Aushänge an den allgemein zugäng-
lichen Stellen in den Betrieben oder Dienststellen hinge-
wiesen werden.

Wählbar zu den Stufenvertretungen der schwerbehinder-
ten Menschen sind nicht nur die bei deren Wahl jeweils 
Stimmberechtigten (also die örtlichen, die Bezirks-
schwerbehindertenvertretungen und/oder die Gesamt-
schwerbehindertenvertretungen). Wie die Verweisung 
des § 97 Absatz 7 SGB IX auf § 94 Absatz 3 SGB IX zeigt, 
kann vielmehr jede/r Beschäftigte gewählt werden, die/

7. 7. Wahl der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und 
Hauptschwerbehindertenvertretung
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der einem/einer von der Stufenvertretung zu betreuenden 
Betrieb/Dienststelle angehört und die übrigen Wählbar-
keitsvoraussetzungen des § 94 Absatz 3 SGB IX erfüllt. 
Für die Wahl der Stufenvertretung der schwerbehinderten 
Staatsanwälte gilt allerdings, dass nur Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen und für die Stufenvertretungen der 
schwerbehinderten Richter, dass nur Richter und Richte-
rinnen wählbar sind (vergleiche § 97 Absatz 7 in Verbin-
dung mit § 94 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 1 Sätze 2 und 
3 SGB IX).

Da die Wahl der Stufenvertretungen jeweils nur nach den 
Wahlen stattfinden kann, bei denen die Wahlberechtigten 
ihrerseits gewählt wurden, muss der regelmäßige Zeit-
raum der Wahl nach dem in § 94 Absatz 5 Satz 1 SGB IX 
genannten Zeitraum liegen. § 97 Absatz 7 SGB IX be-
stimmt deshalb folgende Termine:

–  für die Wahl der Gesamt- und der Bezirks-
schwerbehindertenvertretung: 1. 12. bis 31. 1.

–  für die Wahl der Konzern- und Hauptschwer-
behindertenvertretung: 1. 2. bis 31. 3.

Spätestens sechs Wochen vor diesen Wahlen hat der 
Wahlvorstand ein Wahlausschreiben zu erlassen, das von 
dem oder der Vorsitzenden und mindestens einem wei-
teren Mitglied des Wahlvorstands unterschrieben ist. Das 
Wahlausschreiben muss zwingend die in § 5 Absatz 1 
Nummer 1–16 SchwbVWO aufgezählten Punkte enthal-

ten. Gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 5 
Absatz 2 SchwbVWO ist das Wahlausschreiben vom 
Tage seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder meh-
reren geeigneten, den Wahlberechtigten gut sichtbaren 
Stellen, auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu er-
halten. Der Zeitpunkt des Erlasses des Wahlausschrei-
bens muss mit dem Tag des Aushangs übereinstimmen, 
da ab diesem Zeitpunkt die sechswöchige Frist bis zum 
Wahltag und die zweiwöchige Ausschlussfrist bis zum 
Einreichen der Wahlvorschläge gemäß § 6 SchwbVWO 
berechnet wird. Besteht ein Unternehmen aus mehreren 
Betrieben, so ist in jedem Betrieb mit aktiv Wahlberech-
tigten zeitgleich das Wahlausschreiben gut sichtbar 
auszuhängen. Entgegen den Vorschriften zur Betriebs-
ratswahl, die eine ergänzende Bekanntmachung des 
Wahlausschreibens mittels der im Betrieb vorhandenen 
Informations- und Kommunikationstechniken erlaubt, 
sieht die SchwbVWO keine derartige Möglichkeit vor. Die 
Versendung des Wahlausschreibens per Rundmail oder 
die Veröffentlichung auf der Website der jeweiligen 
Schwerbehindertenvertretungen stellt somit keine ausrei-
chende Bekanntmachung dar.110)

Bei Wahlausschreiben für die Wahlen ist darauf Rücksicht 
zu nehmen, dass um die Weihnachtszeit vielfach Urlaub 
genommen wird und der Postlauf durch starkes Briefauf-
kommen vor den Feiertagen länger dauert; die Versen-
dung des Wahlausschreibens kurz vor den Weihnachts-
feiertagen kann daher Grund für eine Wahlanfechtung 
sein.

7.2 Wahl der Konzern- und Gesamtvertrauensperson; gesetzliche 
Übertragung der Aufgaben einer Konzern- und Gesamtschwerbehin-
dertenvertretung

Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamt-
betriebsrat oder für den Geschäftsbereich mehrerer 
Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, wählen 
die Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Be-
triebe und Dienststellen eine Gesamtschwerbehin-
dertenvertretung, § 97 Absatz 1 SGB IX.

Für Betriebe verschiedener Rechtsträger kann keine ge-
meinsame Gesamtschwerbehindertenvertretung errich-
tet werden. Dies gilt grundsätzlich auch für Gemein-
schaftsbetriebe. Um eine Gesamtschwerbehinderten-

vertretung zu bilden, müssen daher die einzelnen 
Betriebe alle zu demselben Unternehmen gehören.111)

Die Wahl einer Gesamtschwerbehindertenvertretung er-
folgt durch die Vertrauenspersonen (Wahltermin: in der 
Zeit vom 1. 12. bis 31. 1.).

Es ist Aufgabe der Konzernvertrauensperson, zur Wahl 
der Gesamtschwerbehindertenvertretung einzuladen, 
sofern (noch) keine Vertrauensperson amtiert. Sind diese 
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nicht vorhanden, kann die Einladung auch durch den 
Gesamtbetriebsrat erfolgen.

Ist eine Vertrauensperson nur in einem der selbststän-
digen Betriebe oder in einer der gleichstufigen selbst-
ständigen Dienststellen gewählt, so nimmt sie/er per Ge-
setzesauftrag die Rechte und Pflichten einer Gesamt-
schwerbehindertenvertretung wahr, § 97 Absatz 1  
Satz 2 SGB IX. Damit will das SGB IX eine Interessenver-
tretung auch derjenigen schwerbehinderten Menschen 
sicherstellen, die in eigenständigen Betrieben bezie-
hungsweise gleichstufigen selbstständigen Dienststellen 
eines Geschäftsbereichs tätig sind, welche nicht mit an-
deren Betrieben/Dienststellen für die Wahl der örtlichen 
Schwerbehindertenvertretung zusammengefasst wor-
den sind und auch keine eigene Schwerbehindertenver-
tretung haben. Trotz dieser gesetzgeberischen Absicht 
verbleibt allerdings in folgendem Fall eine Lücke: in zwei 
oder mehr Betrieben/Dienststellen sind Schwerbehin-
dertenvertretungen gewählt worden und nur in einem 
Betrieb/einer Dienststelle nicht; die Schwerbehinderten-
vertretungen unternehmen aber nichts, um eine Ge-
samtschwerbehindertenvertretung zu wählen (oder bei 
nur zwei Wahlberechtigten zu bestimmen). Dann fehlt ein 
gesetzlicher Anhaltspunkt dafür, welche(r) der mehreren 
örtlichen Vertrauenspersonen für den einen Betrieb be-
ziehungsweise die eine Dienststelle ohne eigene Schwer-
behindertenvertretung zuständig sein soll; die schwer-
behinderten Menschen dieses einen Betriebes/dieser ei-
nen Dienststelle haben dann keine Interessenvertretung 
im Sinne des SGB IX.

Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat er-
richtet, wählen die Gesamtschwerbehindertenvertre-
tungen eine Konzernschwerbehindertenvertre-
tung, § 97 Absatz 2 Satz 1 SGB IX. Gemäß § 54 Ab-
satz 1 Satz 1 BetrVG ist die Errichtung eines 
Konzernbetriebsrates nicht obligatorisch vorgesehen. Ist 
er aber vorhanden, folgt daraus zwingend die Wahl einer 
Konzernschwerbehindertenvertretung.112) Durch Be-
schlüsse der einzelnen Gesamtbetriebsräte kann für ei-
nen Konzern (§ 18 Absatz 1 AktG) ein Konzernbetriebs-
rat errichtet werden. Ein Konzern besteht aus mehre-

ren rechtlich selbstständigen Konzernunternehmen 
(§ 18 AktG).

Wahlberechtigt zur Konzernschwerbehindertenvertre-
tung sind die Gesamtschwerbehindertenvertretungen. 

Besteht eines der Konzernunternehmen nur aus einem 
Betrieb und hat somit keine Gesamtschwerbehinderten-
vertretung, ist die für diesen Betrieb gewählte Schwer-
behindertenvertretung wahlberechtigt (§ 97 Absatz 2  
Satz 2 SGB IX). In diesen Fällen tritt die örtliche Schwer-
behindertenvertretung an die Stelle der Gesamtschwer-
behindertenvertretung, die dann gemeinsam mit den üb-
rigen Gesamtschwerbehindertenvertretungen die Kon-
zernschwerbehindertenvertretung wählt. Das heißt, dass 
in Konzernen, in denen es in einem Konzernunterneh-
men eine Gesamtschwerbehindertenvertretung gibt, 
und in einem Konzernunternehmen, das nur aus einem 
Betrieb besteht, für den eine örtliche Schwerbehinder-
tenvertretung gewählt ist, eine Konzernschwerbehinder-
tenvertretung gebildet werden kann. Gibt es hingegen 
nur eine Gesamtschwerbehindertenvertretung im Kon-
zern, so ist, anders als bei der Regelung für die Gesamt-
schwerbehindertenvertretung nach § 97 Absatz 1 SGB 
IX, die Wahl einer Konzernschwerbehindertenvertretung 
nicht möglich.113) Aus dem Gesetzeswortlaut folgt, dass 
eine Konzernschwerbehindertenvertretung nur durch 
Wahl (beziehungsweise entsprechend § 22 Absatz 2 
SchwbVWO bei nur zwei Wahlberechtigten durch Ein-
vernehmen oder Los) legitimiert werden kann.

Aus der Verweisvorschrift des § 97 Absatz 7 Satz 1 SGB 
IX folgt, dass hinsichtlich Amtszeit und Rechtsstellung 
die gleichen Regelungen gelten wie für die örtliche 
Schwerbehindertenvertretung. Das Wahlverfahren rich-
tet sich nach § 22 SchwbVWO.

Die regelmäßigen Wahlen der Konzernschwer-
behindertenvertretungen finden im Anschluss an 
die Wahl der Gesamtschwerbehindertenvertretungen 
vom 1. 2. bis 31. 3. statt, § 97 Absatz 7 2. Halbsatz 
SGB IX.
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7.3.1 Bezirksschwerbehindertenvertretung

In mehrstufigen Verwaltungen werden für den Bereich 
der sogenannten Mittelbehörden (zum Beispiel die Re-
gierungspräsidenten, Oberfinanzdirektion) Bezirksper-
sonalräte gewählt. Parallel dazu sieht das SGB IX in § 97 
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 vor, dass auch Bezirks-
schwerbehindertenvertretungen sowie wenigs-
tens ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden. 
Wahlberechtigt zur Wahl der Bezirksschwerbehinderten-
vertretung sind die Vertrauensperson der Mittelbehörde 
selbst sowie die Vertrauenspersonen der der Mittelbe-

hörde nachgeordneten Dienststellen. Wählbar ist jeder/
jede Beschäftigte des Geschäftsbereiches, wenn die all-
gemeinen Voraussetzungen für die Wählbarkeit vorlie-
gen (vergleiche § 97 Absatz 7 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 94 Absatz 3 Satz 1 SGB IX). Das Wahlverfahren richtet 
sich nach § 22 SchwbVWO; auf die Ausführungen zu 7.1 
wird daher verwiesen. Regelmäßiger Zeitraum für die 
Wahl der Bezirksschwerbehindertenvertre-
tung ist die Zeit vom 1. 12. bis 31. 1.

7.3.2 Hauptschwerbehindertenvertretung

Für den Bereich der obersten Dienstbehörden (zum Bei-
spiel Ministerien) werden Hauptpersonalräte gebildet. 
Gemäß § 97 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 SGB IX wer-
den dementsprechend Hauptschwerbehindertenvertre-
tungen und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied ge-
wählt. Wahlberechtigt sind die Vertrauensperson der 
obersten Dienstbehörde selbst sowie die Bezirksver-
trauenspersonen des Geschäftsbereichs der obersten 
Dienstbehörde, § 97 Absatz 3 Satz 2 1. Halbsatz  
SGB IX. Die Wahlberechtigung der Bezirksschwerbehin-
dertenvertretung bei den sogenannten Bündelungsbe-
hörden (zum Beispiel Regierungspräsidenten), die Auf-
gaben verschiedener oberster Landesbehörden ausfüh-
ren, ist damit eingeschränkt; sie besteht nur für die Wahl 
der Hauptschwerbehindertenvertretung bei derjenigen 
obersten Dienstbehörde, deren Dienstaufsicht ihre Bün-
delungsbehörde unterliegt (zum Beispiel bei den  Regie-
rungspräsidenten in NRW: Innenministerium).

Ist die Zahl der wahlberechtigten Bezirksschwerbehin-
dertenvertretungen niedriger als zehn, sind neben der für 
das Ministerium selbst gebildeten Schwerbehinderten-
vertretung und den Bezirksschwerbehindertenvertre-
tungen alle Schwerbehindertenvertretungen der nach-
geordneten Dienststellen wahlberechtigt, § 97 Absatz 3 
Satz 2 2. Halbsatz SGB IX. Eine Bezirksschwerbehinder-
tenvertretung, die gleichzeitig auch örtliche Schwerbe-

hindertenvertretung ist, hat doppeltes Stimmrecht.114) 
Für das Wahlrecht der Schwerbehindertenvertretungen 
ist es ohne Bedeutung, ob sie eine verselbstständigte 
Außen- oder Nebenstelle, eine nur mittelbar nachgeord-
nete Dienststelle oder eine Dienststelle, für die eine Be-
zirksschwerbehindertenvertretung gebildet ist, vertreten. 
§ 97 Absatz 3 Satz 2 SGB IX enthält insoweit keine § 6 
Absatz 2 Satz 1 BPersVG entsprechende Differenzie-
rung zwischen Schwerbehindertenvertretungen der un-
mittelbar nachgeordneten und der weiter nachgeord-
neten Behörden. Die Gesamtschwerbehindertenvertre-
tungen  hingegen sind nicht wahlberechtigt.115)

Dabei ist zu beachten, dass die Schwerbehindertenver-
tretungen in Dienststellen, die der obersten Dienstbehör-
de ohne Zwischenschaltung einer Mittelbehörde unmit-
telbar unterstellt sind, für die Wahl zur Hauptschwerbe-
hindertenvertretung einer Bezirksschwerbehinderten- 
vertretung nicht gleichstehen, sofern ihnen keine anderen 
Dienststellen nachgeordnet sind (solche unmittelbar ei-
ner obersten Dienstbehörde unterstellten Dienststellen 
ohne weiteren eigenen „Unterbau“ sind zum Beispiel die 
Finanzgerichte in NRW, die direkt dem Justizministerium 
unterstehen). Schwerbehindertenvertretungen solcher 
Dienststellen sind zur Wahl der Hauptschwerbehinder-
tenvertretung nicht wahlberechtigt, wenn die Zahl der 
Bezirksschwerbehindertenvertretungen mindestens 
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zehn beträgt. Daraus folgt umgekehrt, dass diese ört-
liche Schwerbehindertenvertretung auch und erst recht 
bei der Prüfung der Frage, ob mindestens zehn Bezirks-
schwerbehindertenvertretungen vorhanden sind, nicht 
mitgezählt werden darf. Wie bei der Wahl zur Bezirks-
schwerbehindertenvertretung ist für die Frage der Wähl-
barkeit auf die Zuständigkeit zum jeweiligen Geschäfts-
bereich abzustellen (§ 97 Absatz 3 Satz 2 SGB IX). Das 

Verfahren zur Wahl der Hauptschwerbehindertenvertre-
tung richtet sich nach § 22 SchwbVWO; auf die Ausfüh-
rungen zu Ziffer 7.1 wird daher verwiesen. Die regel-
mäßigen Wahlen der Hauptschwerbehinder-
tenvertretungen finden im Anschluss an die Wahl 
der Bezirksschwerbehindertenvertretungen vom 1. 2. 
bis 31. 3. statt, § 97 Absatz 7 2. Halbsatz SGB IX.

7.4 Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung der Richter und 
Richterinnen

In der Gerichtsbarkeit gibt es ebenfalls Bezirks- und 
Hauptrichterräte für den jeweiligen Gerichtszweig (Zivil-, 
Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und Sozialgerichte). 
Dort, wo solche Richterräte gebildet sind, werden ent-
sprechende Stufenvertretungen (und wenigstens ein 
stellvertretendes Mitglied) für die schwerbehinderten 
Richterinnen und Richter gewählt, § 97 Absatz 4 Satz 1, 
Absatz 5 SGB IX. Eine Besonderheit besteht dort, wo in 
einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei den Gerichten der 
Länder mehrere örtliche Schwerbehindertenvertretun-
gen zu wählen sind und in diesem Gerichtszweig kein 
Hauptrichterrat gebildet ist: hier wird trotz Fehlens einer 
entsprechenden Vertretung der nicht behinderten Rich-
terinnen und Richter eine Hauptschwerbehindertenver-
tretung der schwerbehinderten Richter gewählt, § 97  
Absatz 4 Satz 2 SGB IX.

Wählbar zur Bezirks- und Hauptschwerbehindertenver-
tretung der Richterinnen und Richter ist nur, wer selbst 

Richterin oder Richter ist, vergleiche § 97 Absatz 7 1. 
Halbsatz in Verbindung mit § 94 Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 1 Satz 2 SGB IX.

Für die Wahl der Stufenvertretungen schwerbehinderter 
Richterinnen und Richter gilt gemäß § 27 SchwbVWO 
das auch für die Wahl der örtlichen Schwerbehinderten-
vertretung der Richterinnen und Richter vorgesehene 
Verfahren, das zwischen dem förmlichen und dem ver-
einfachten Wahlverfahren angesiedelt ist. Gemäß § 24  
Absatz 1 SchwbVWO ist zunächst ein Wahlausschrei-
ben zu erlassen, die Durchführung der Wahl geschieht 
dann auf einer Wahlversammlung gemäß § 25 
SchwbVWO. Die regelmäßige Wahl der Be-
zirksschwerbehindertenvertretungen der 
Richterinnen und Richtern findet in der Zeit 
vom 1. 12. bis 31. 1., die regelmäßige Wahl der 
Hauptschwerbehindertenvertretung in der 
Zeit vom 1. 2. bis 31. 3. statt.

7.5 Dauer der Amtszeit

Gemäß § 94 Absatz 7 Satz 1 SGB IX beträgt die Amts-
zeit der Schwerbehindertenvertretung vier Jahre. Dies 
gilt nach § 97 Absatz 7 SGB IX auch für die Stufenver-
tretungen. Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wah-
len festgelegten Zeitraumes eine Wahl der Schwerbehin-
dertenvertretungen stattgefunden, wird die Schwerbe-
hindertenvertretung in dem auf die Wahl folgenden 

nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu ge-
wählt, es sei denn, die Amtszeit der Stufenvertretung hat 
zum Beginn des für die regelmäßigen Wahlen festge-
legten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen (§ 97 Ab-
satz 7 Satz 1 in Verbindung mit § 94 Absatz 5 Sätze 3 
und 4 SGB IX).
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Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Vertrauensperson 
es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterver-
hältnis ausscheidet oder die Wählbarkeit verliert (§ 97 
Absatz 7 Satz 1 in Verbindung mit § 94 Absatz 7 Satz 3 
SGB IX). 

Finden Umorganisationen im Konzern, im Unternehmen 
oder im Behördenaufbau statt, ist zu unterscheiden:

Im Konzern oder Unternehmen behält die amtie-
rende Stufenvertretung für die Übergangszeit bis zur 
Neuwahl in entsprechender Anwendung des § 21a  
BetrVG ihr Amt.116)

Für die öffentliche Verwaltung hingegen ist eine 
analoge Anwendung des § 21a BetrVG nicht möglich. 
Mit ihrer Auflösung oder Zusammenlegung verliert die 
Dienststelle nicht nur ihre Rechtsfähigkeit als juristische 
Person, sondern auch ihre personalvertretungsrecht-
liche Funktion.117) Damit die amtierende Stufenvertretung 
für die Übergangszeit bis zur Neuwahl im Amt verbleiben 
kann, ist daher entweder eine entsprechende gesetz-
liche Regelung oder zumindest ein Erlass der jeweils 
obersten Dienstbehörde erforderlich. 

7.
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Weder das SGB IX noch die Wahlordnung Schwerbehin-
dertenvertretungen (SchwbVWO) enthalten besondere 
Regelungen darüber, wann eine Wahl nichtig ist oder an-
gefochten werden kann. § 94 Absatz 6 Satz 2 SGB IX 
erklärt insoweit die Vorschriften über die Wahlanfech-
tung im Betriebsverfassungs- beziehungsweise Perso-
nalvertretungsrecht für sinngemäß anwendbar; daher 
sind die dort geltenden allgemeinen Grundsätze sowie 
insbesondere § 19 BetrVG, § 25 BPersVG und die ent-
sprechenden Vorschriften der Landespersonalvertre-
tungsgesetze grundsätzlich heranzuziehen. Zu unter-
scheiden ist danach zwischen der Geltendmachung der 
Nichtigkeit der Wahl und der Wahlanfechtung im en-
geren Sinne.

Da die Wahl der Vertrauensperson und die Wahl des 
stellvertretenden Mitglieds/der stellvertretenden Mit-
glieder in zwei getrennten Wahlgängen durchgeführt 
werden – und daher jedes der beiden Wahlverfahren un-
abhängig vom anderen mit Fehlern behaftet sein kann –, 
kann sowohl die Wahl der Vertrauensperson wie die des/

der stellvertretenden Mitglieds/er für sich allein auf ihre 
Rechtsgültigkeit hin überprüft werden. Wird die Wahl der 
Vertrauensperson erfolgreich angefochten, endet jedoch 
auch das Amt des/der stellvertretenden Mitglieds/er.118)

Für Klagen zur Feststellung der Nichtigkeit der Wahl 
und für Wahlanfechtungsklagen ist seit einer Änderung 
des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG) im Jahre 2000 
sowohl im Bereich der Privatwirtschaft wie auch des öf-
fentlichen Dienstes ausschließlich das Arbeits-
gericht im Beschlussverfahren zuständig, § 2a Ab-
satz 1 Nummer 3a ArbGG.119)

Beide Klagearten laufen auf die nachträgliche Überprü-
fung einer bereits durchgeführten Wahl hinaus. Als „vor-
beugender Rechtsschutz“ ist daneben auch denk-
bar, ein fehlerhaftes Wahlverfahren durch einstwei-
lige Verfügung des Gerichts zu stoppen. Diese 
„Notbremse“ muss jedoch auf absolute Ausnahmefälle 
beschränkt bleiben, wenn der Fehler nicht beseitigt wer-
den kann und die Nichtigkeit der Wahl zur Folge hätte.120)

8.1 Nichtigkeit der Wahl

Nichtig ist eine Wahl nur in Ausnahmefällen. Es muss ein 
so grober und offensichtlicher Verstoß gegen wesent-
liche Grundsätze des gesetzlichen Wahlrechts vorliegen, 
dass nicht einmal der Anschein einer dem Gesetz ent-
sprechenden Wahl der Schwerbehindertenvertretung 
oder des stellvertretenden Mitglieds vorliegt.121) Solche 
Verstöße wären zum Beispiel:122)

–  Wahl einer Vertrauensperson, obwohl die Amtszeit der 
gewählten bisherigen Schwerbehindertenvertretung 
noch gar nicht abläuft beziehungsweise obwohl das 
vorzeitige Erlöschen des Amts noch gar nicht fest-
steht (zum Beispiel weil die bisherige Vertrauensper-
son ihren Rücktritt lediglich angekündigt, aber noch 
nicht vollzogen hat).

–  Fehlende Abstimmung, wenn sich mehr als drei Per-
sonen um das Amt als Wahlvorstand bewerben.123) 

–  Wahl unter bewusstem Ausschluss bestimmter Grup-
pen (etwa aller Gleichgestellten im Betrieb).

–  Wahl in der Wahlversammlung durch Zuruf oder 
Handheben statt der vorgeschriebenen geheimen 
Stimmabgabe per Stimmzettel. Auch wenn es nur ei-
nen Wahlbewerber gibt, alle anwesenden Wahlbe-
rechtigten in der Wahlversammlung mit einer Wahl 
ohne Stimmzettel einverstanden sind und wenn dieser 
Bewerber etwa per Akklamation einstimmig gewählt 
wird, ist die Wahl nichtig, weil jede Form einer offenen  
Stimmabgabe die Wahl nichtig macht.

–  Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums, 
ohne dass einer der Ausnahmefälle des § 94 Absatz 5 
Satz 2 SGB IX vorgelegen hat. 

Liegen mehrere Verstöße gegen Wahlvorschriften vor, 
von denen keiner für sich genommen zur Nichtigkeit der 

8.
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Wahl führt, kann  sich auch aus einer Gesamtwürdigung 
der einzelnen Verstöße nicht ergeben, dass die Wahl 
nichtig ist.124)

Die Nichtigkeit der Wahl kann von jedermann, zu jeder 
Zeit und in jeder Form geltend gemacht werden, sofern 
ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung be-
steht; auf die formellen Voraussetzungen einer Wahlan-
fechtung gemäß § 19 BetrVG, § 25 BPersVG kommt es 
nicht an. Auch wenn die Nichtigkeit keiner förmlichen ge-
richtlichen Feststellung bedarf, ist es aus Gründen der 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu empfehlen, eine 

entsprechende Feststellungsklage beim Arbeitsgericht 
einzureichen. Das erforderliche rechtliche Interesse wird 
man zum Beispiel dem unterlegenen Wahlbewerber und 
dem Arbeitgeber zubilligen müssen; wegen ihrer perso-
nalvertretungs- beziehungsweise betriebsverfassungs-
rechtlichen Stellung gilt dies auch für die Personal- und 
Betriebsräte.125) Mangels Einbindung der Gewerk-
schaften in die Wahlen der Schwerbehindertenvertre-
tungen durch das SGB IX besitzen sie keine Befugnis, 
die Feststellung der Nichtigkeit einer solchen Wahl beim 
Arbeitsgericht zu beantragen.126) 

8.2 Wahlanfechtung

Die Wahl der Vertrauensperson und des stellvertre-
tenden Mitglieds kann entsprechend § 19 BetrVG und  
§ 25 BPersVG angefochten werden, wenn gegen we-
sentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbar-
keit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine 
Berichtigung nicht erfolgt ist. Anfechtungsgründe sind 
zum Beispiel:

mehrerer Schwerbehindertenvertretungen für 
einzelne Betriebsteile, obwohl es sich um einen ein-
heitlichen Betrieb handelt.127) 

  Dabei ist es erforderlich, dass die Wahl aller dieser 
Schwerbehindertenvertretungen angefochten wird; 
die Anfechtung der Wahl nur einer der mehreren 
Schwerbehindertenvertretungen reicht nicht aus, um 
die Ungültigkeit der Wahl für all diese Vertrauensper-
sonen herbeizuführen.128)

Liste der Wahlberechtigten wird entgegen 
§ 3 Absatz 2 SchwbVWO nicht an geeigneter Stelle 
oder in allen in verschiedenen Orten in Deutschland 
gelegenen Betriebsstätten, in denen schwerbehinder-
te und/oder gleichgestellte Wahlberechtigte tätig sind, 
zur Einsicht ausgelegt.129)

ausländischer Wahlbe-
rechtigter, die der deutschen Sprache nicht mäch-
tig sind, über das Wahlverfahren und so weiter in ge-
eigneter Weise.130)

Besetzung des Wahlvorstandes 
am Wahltag.131)

Wahl auf der Jahresversammlung der schwer-
behinderten Menschen ohne vorherige Ankündi-
gung.132)

-
schwerbehindertenvertretung im vereinfachten Wahl-
verfahren, obwohl ein Wahlberechtigter das förm-
liche Wahlverfahren beantragt hat.133)

Be-
werbernamen versehen sind. 134)

-
schwerbehindertenvertretung in nur einem Betrieb des 
Konzerns verstößt gegen § 22 Absatz 1 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 5 Absatz 2 SchwbVWO. Da § 5 Absatz 
2 SchwbVWO nur den Aushang des Wahlausschrei-
bens vorsieht, stellt die Versendung des Wahlaus-
schreibens per Rundmail keine ausreichende Be-
kanntmachung dar. Gleiches gilt für die Veröffentli-
chung des Wahlausschreibens auf der Website der 
Konzernschwerbehindertenvertretung.135)

-
zogene Stimmauszählung, ohne dass vorher Ort und 
Zeitpunkt dieser vorgezogenen Stimmauszäh-
lung öffentlich im Betrieb bekannt gemacht worden 
sind. Dies gilt auch, wenn der Wahlvorstand hierbei 
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vollzählig versammelt ist mangels Öffentlichkeit der 
Sitzung.136)

Freium-
schläge nicht mit Namen und Anschrift der Wähler 
als Absender versehen gewesen sind.137)

losen Blättern lassen sich 
nicht zweifelsfrei einem Wahlvorschlag zuordnen und 
bilden mit diesem keine einheitliche Urkunde.138)

passivem Wahlrecht geben Stützunterschriften auf ih-
rem Wahlvorschlag ab, was suggerieren könnte, es 
handle sich bei diesen um schwerbehinderte Bewer-
ber mit aktivem Wahlrecht.139)

Zusammenfassung von Gerichten 
muss – ebenso wie bei der Zusammenfassung sons-
tiger Dienststellen – das gesetzliche Merkmal der  
„räumlichen Nähe“ erfüllt sein.140)

im vereinfachten Wahlverfahren nach § 94 Ab-
satz 6 Satz 3 SGB IX gewählt, obwohl dem Betrieb 50 
oder mehr wahlberechtigte schwerbehinderte Men-
schen angehören.141)

schwerbehinderten Beschäftigten keine vollstän-
dige Einsicht in die Wählerliste, sondern nur aus-
zugsweise in einen Teil der Wählerliste.142)

Die Wahl der stellvertretenden Mitglieder der Schwerbe-
hindertenvertretung kann nicht isoliert angefochten wer-
den, wenn der Anfechtungsgrund auch andere Teile des 
Wahlergebnisses wie etwa die Wahl der Vertrauensper-
son erfasst. Eine isolierte Teilanfechtung allein der 
Wahl der stellvertretenden Mitglieder der Schwerbehin-
dertenvertretung ist nicht zulässig, wenn damit kein le-
diglich formaler Fehler geltend gemacht wird, der etwa 
auf die korrigierende Verteilung der Sitzreihenfolge be-
schränkt ist, sondern ein Verstoß gegen die Vorschriften 
über das Wahlverfahren vorliegt, durch den das gesamte 
Wahlergebnis beeinflusst würde.143)

Die Anfechtung ist allerdings ausgeschlossen, wenn das 
Wahlergebnis durch den Verstoß nicht geändert oder 
beeinflusst werden konnte. Im Gegensatz zur Geltend-
machung der Nichtigkeit der Wahl ist ihre Anfechtung 
von einigen förmlichen Voraussetzungen abhängig: Die 

Anfechtung ist fristgebunden. Sie muss gemäß § 19  
BetrVG binnen zwei Wochen erklärt werden. Fristbeginn 
ist sowohl im Betriebsverfassungs- wie im Personalver-
tretungsrecht der Tag der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses durch Aushang durch den Wahlvorstand nach 
§ 15 SchwbVWO; unter Wahlergebnis sind dabei alle in 
§ 13 Absatz 4 Satz 2 SchwbVWO aufgeführten Angaben 
zu verstehen.144)

Besondere Fristen gelten im Bereich des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes sowie nach einigen Landesper-
sonalvertretungsgesetzen, wo auf Arbeitstage abgestellt 
wird (siehe Wahlkalender). Arbeitstage sind hier die Tage 
von Montag bis Freitag, ausschließlich der gesetzlichen 
Feiertage.

Die Wahl der Schwerbehindertenvertretung kann nicht 
von jedermann angefochten werden, der Betroffene 
muss vielmehr zum Kreis der Anfechtungsberech-
tigten gehören. Dazu zählen gemäß § 19 BetrVG, § 25 
BPersVG drei oder mehr Wahlberechtigte sowie der Ar-
beitgeber. Fraglich ist, ob den im Betrieb/in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften, die die Wahl des Be-
triebs- beziehungsweise Personalrats gemäß § 19  
BetrVG und § 25 BPersVG anfechten können, in sinnge-
mäßer Anwendung dieser Vorschriften auch ein Anfech-
tungsrecht bei der Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung einzuräumen ist.

Anders als das Betriebsverfassungs- beziehungsweise 
Personalvertretungsrecht sehen jedoch weder das SGB 
IX noch die SchwbVWO an irgendeiner Stelle eine Betei-
ligung der Gewerkschaften bei der Wahl der Schwerbe-
hindertenvertretung vor; sie sind daher nicht als berech-
tigt anzusehen, die Wahl anzufechten.146)

Die Wahlberechtigung eines die Wahl zur Schwerbehin-
dertenvertretung anfechtenden Beschäftigten muss nur 
zum Zeitpunkt der Wahl gegeben sein. Ein späterer 
Wegfall der Wahlberechtigung durch Ausscheiden 
aus dem Betrieb nimmt dem Beschäftigten die Anfech-
tungsbefugnis nicht. Nur wenn sämtliche die Wahl an-
fechtenden Arbeitnehmer aus dem Betrieb ausscheiden, 
führt dies zur Unzulässigkeit des Antrags, da für die Fort-
führung des Wahlanfechtungsverfahrens in diesem Fall 
kein Rechtsschutzbedürfnis mehr besteht.145)

Betriebs- und Personalräte haben – anders als bei ge-
richtlichen Nichtigkeitsfeststellungsverfahren – ebenfalls 
kein Anfechtungsrecht.147)
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65)  VG Aachen, Beschluss vom 25. 9. 1999 –
  16 K 371/99. PVL (rkr.); Ernst/Adlhoch/Seel § 94 

Randnummer 50; anderer Ansicht Kossens/von der 
Heide/Maaß § 94 Randnummer 22

66)  BVerwG, Beschluss vom 11. 3. 1982, 6 P 8/80,PersV 
1983, 405; Kritisch dazu mit ausführlicher Begrün-
dung hinsichtlich der Wahl der Schwerbehinderten-
vertretung Riebe br 1995, 183 folgende

67)  Cramer § 24 SchwbG Randnummer 11; Masuch § 94 
Randnummer 13; Pahlen § 94 Randnummer 30; 
Ernst/Adlhoch/Seel § 94 Randnummer 48 (unter Hin-
weis auf mögliche Interessenkonflikte)

68)  Cramer § 24 SchwbG Randnummer 11; Ernst/Adl-
hoch/Seel § 94 Randnummer 48

69)  Allgemeine Ansicht, vergleiche Pahlen § 94 Rand-
nummer 27; Ernst/Adlhoch/Seel § 94 Randnummer 
48

70)  BAG, Beschluss vom 16. 11. 2005, 7 ABR 9/05, br 
2006, 105 = NZA 2006, 340

71)   OVG NW, Beschluss vom 27. 9. 2000,
  1 A 1541/99.PVB, br 2001, 147, 148; BAG, Be-

schluss vom 16. 11. 2005, 7 ABR 9/05, br 2006 105 
= NZA 2006, 340

72)  Cramer § 1 SchwbVWO alte Fassung Randnummer 
1; anderer Ansicht Pahlen § 1 SchwbVWO Rand-
nummer 2 und Kossens/von der Heide/Maaß, Erläu-
terungen zu § 1 SchwbVWO (nach Verstreichen der 
8-Wochen-Frist muss eine Wahlversammlung den 
Wahlvorstand bestimmen)

73) BAG, Urteil vom 7. 5. 1986, 2 AZR 349/85, br 1988,
 43
74) Cramer § 1 SchwbVWO alte Fassung Randnummer 
 2; Heuser, br 1990, 28
75)  Pahlen § 94 Randnummer 35 und § 1 SchwbVWO 

Randnummer 5; Ernst/Adlhoch/Seel § 94 Randnum-
mer 77; Kossens/von der Heide/Maaß, Erläuterungen 
zu § 15 SchwbVWO; anderer Ansicht Cramer; 
SchwbVWO alte Fassung Randnummer 2 (erneute 
Einladung zu einer Versammlung der Wahlberech-
tigten); anderer Ansicht auch Schimanski § 94 Rand-
nummer 84 (die Wahl könne dann nicht stattfinden)

76)  Gröninger-Thomas § 24 SchwbWO alte Fassung 
Randnummer 13; Pahlen § 1 SchwbVWO Randnum-
mer 6

77)  Cramer § 1 SchwbVWO alte Fassung § 1 Randnum-
mer 2; Treml, br 1986, 58; anderer Ansicht Pahlen § 1 
SchwbVWO Randnummer 6 (auch der Wahlvorstand 
selbst kann seinen Vorsitzenden wählen)

78)  VG Köln, Beschluss vom 17. 12. 1984 – PVL 14/84, 
DB 1987, 1204

79)  Cramer § 11 SchwbVWO alte Fassung Randnummer 
2; Pahlen § 94 Randnummer 37 und § 11 SchwbV-
WO Randnummer 3

80)  LAG Köln, Urteil vom 11. 4. 2008 – 11 TaBV 80/07, 
ZfPR 2009, 11 (Leitsatz)

81)  BAG, Beschluss vom 5. 5. 2004, 7 ABR 44/03, NZA 
2004, 1285 = BB 2005, 108

82)  LAG BW vom 27. 1. 2004, 8 TaBV 4/03
83)  LAG Frankfurt, Beschluss vom 16. 3. 1987,
 12 TaBVGa 29/87, DB 1987, 1204
84)  BAG, Beschluss vom 12. 2.1960, 1 ABR 13/59, LAG 

Frankfurt, Beschluss vom 20. 4. 1989,
  12 TaBV-Ga 46/89, NZA 1990, 117; LAG BW, Be-

schluss vom 12. 3. 2003, 4 Sa 45/02, br 2003, 154, 
156 (zum Recht, sich auf einer Wahlversammlung 
nach § 20 Absatz 2 Satz 3 SchwbVWO selbst als 
Wahlbewerber vorzuschlagen)

85)  Cramer § 6 SchwbVWO alte Fassung Randnum-
mer 2

86)  LAG Frankfurt, Beschluss vom 20. 4. 1989,
 12 TaBVGa 46/89, NZA 1990, 117
87)  Pahlen § 6 SchwbVWO Randnummer 1
88)  vergleiche § 187 Absatz 1 BGB und Pahlen § 6 

SchwbVWO Randnummer 1
89)  LAG Frankfurt, Beschluss vom 7. 2. 1991,
  12 TaBV 177/90, NZA 1992, 78; BAG, Beschluss 

vom 4. 10. 1977, 1 ABR 37/77, DB 1978, 449 = BB 
1978, 254; Pahlen § 6 SchwbVWO Randnummer 1

90)  BAG, Beschluss vom 4. 10. 1977, 1 ABR 37/77, DB 
1978, 449 = BB 1978, 254

91)  Hess. VGH, Beschluss vom 29. 1. 1986,
 HPV TL 1436/85, ZBR 1987, 331
92) LAG München vom 27. 9. 2005, 8 TaBV 29/05
 (JURIS)
93)  BVerwG, Beschluss vom 15. 5. 1991, 6 P 15/89, 

NJW 1991, 3231 (zum Streichholzziehen); BayVGH, 
Beschluss vom 13. 2. 1991, 17 P 90.3560

94)  OVG NW, GW 4/86; Schimanski § 94 Randnummer 
145

95)  OVG NW, Beschluss vom 27. 9. 2000,
  1 A 1541/99.PVB, br 2001, 147, 148; Ernst/Adlhoch/

Seel § 94 Randnummer 95; anderer Ansicht Pahlen 
§ 94 Randnummer 38 und § 20 SchwbVWO Rand-
nummer 1a

96)  LAG BW, Urteil vom 12. 3. 2003, 4 Sa 45/02, br 
2003, 154, 156

97)  Schimanski § 94 Randnummer 150; Ernst/Adlhoch/
Seel § 94 Randnummer 122

98)  Schimanski § 94 Randnummer 125; Ernst/Adlhoch/
Seel § 94 Randnummer 109; Cramer § 24 SchwbG 
Randnummer 13; anderer Ansicht Pahlen § 94 Rand-
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nummer 41 (nur die Zustimmung des Integrationsamts 
nach den §§ 85 folgende SGB IX ist erforderlich)

99)  BAG, Beschluss vom 7. 5. 1986, 2 AZR 349/85
100)  Vergleiche ausführlich dazu Ernst/Adlhoch/Seel § 94 

Randnummer 113
101)  BAG, Urteil vom 4. 3. 1976, 2 AZR 620/74, DB 1976, 

1335; BAG, Urteil vom 5. 12. 1980, 7 AZR 781/78, 
Schimanski § 94 Randnummer 126

102)  BAG, Urteil vom 26. 9. 1996, 2 AZR 528/95, NZA 
1997, 666

103)  BAG, Urteil vom 13. 6. 1996, 2 AZR 431/95, NZA 
1996, 1032

104)  BVerwG, Urteil vom 8. 12. 1999, 6 A 1/06, PersR 
2007, 443

105)  BVerwG, Beschluss vom 8. 12. 1999, 6 P 11/98, 
PersR 2000, 207 = NZA-RR 2000, 333; Gröninger/
Thomas § 24 SchwbG Randnummer 7; Cramer § 24 
SchwbG Randnummer 3 und 3a; Ernst/Adlhoch/Seel 
§ 94 Randnummer 98; Müller-Wenner in: Müller-
Wenner/Schorn, SGB IX Teil 2 § 94 Randnummer 18; 
so auch Pahlen § 94 Randnummer 8; anderer An-
sicht Masuch § 94 Randnummer 15

106)  Cramer § 24 Randnummer 3a; Ernst/Adlhoch/Seel 
§ 94 Randnummer 101; so auch Pahlen § 94 Rand-
nummer 9; anderer Ansicht Masuch § 94 Randnum-
mer 15

107)  Ernst/Adlhoch/Seel § 94 Randnummer 103; Schi-
manski § 94 Randnummer 69 und 70

108)  Pahlen § 94 Randnummer 32; Ernst/Adlhoch/Seel 
§ 94 Randnummer 104

109)  Maaß in: Kossens/von der Heide/Maaß Praxiskom-
mentar zum Behindertenrecht (SGB IX), 1. Auflage 
2002, Seite 608 zu § 22 SchwbVWO

110)  LAG Köln, Beschluss vom 11. 4. 2008,
 11 TaBV 80/07, br 2009, 91
111)  So für den Gesamtbetriebsrat BAG, Urteil vom 

13. 2. 2007, 1 AZR 184/06
112)  Vergleiche Trenk-Hinterberger in: Lachwitz/Schell-

horn/Welti, HK-SGB IX, § 97 Randnummer 15
113)  Kossens in: Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX, 

2. Auflage § 97 Randnummer 5; anderer Ansicht 
Düwell, in: LPK-SGB IX 2. Auflage 2009 § 97 Rand-
nummer 16

114)  Knittel, SGB IX, Randnummer 22 zu § 97
115)  BAG, Beschluss vom 24. 5. 2006, 7 ABR 40/05
116)  Düwell in: LPK – SGB IX, § 94 Randnummer 63; Mül-

ler-Werner/Schorn, SGB IX, § 94 Randnummer 53; 
Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB 
IX, Randnummer 59

117)  OVG NRW, Beschluss vom 25. 5. 2005,
 1 B 453/05.PVL

118)  Anderer Ansicht LAG Minden, Beschluss vom 
25. 10. 2007, 4 TaBV 38/07 mit zustimmender An- 
merkung von Gagel – juris – 

119)  BAG, Beschluss vom 11. 11. 2003, 7 AZB 40/03, br 
2004, 12 = NZA 2004, 1372

120)  Zum vorbeugenden einstweiligen Rechtsschutz bei 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung siehe Ernst/
Adlhoch/Seel, SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB IX, 
Randnummer 123

121)  LAG Hamm, Beschluss vom 13. 8. 1980,
 3 TaBV 2/80, OVG NW, Beschluss vom 22. 5. 1985,
 CL 14/84
122)  Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB 

IX, Randnummer 122
123)  ArbG Bielefeld, Beschluss vom 6. 7. 1987,
 4 BV 9/87, NZA 1987, 680
124)  BAG, Beschluss vom 19. 11. 2003, 7 ABR 24/03, 

NZA 2004, 395 = DB 2004, 2819
125)  ArbG Kaiserslautern, Beschluss vom 26. 6. 1984,
  2 BV 11/84, NZA 1984, 331; Ernst/Adlhoch/Seel, 

SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB IX, Randnummer 
122

126)  OVG NW, Beschluss vom 7. 4. 2004, 1 A 4778/03, 
br 2006, 20-23

127)  BAG, Beschluss vom 7. 12. 1988, 7 ABR 10/88, DB 
1989, 1525 = NZA 1989, 731; BAG, Beschluss vom 
31. 5. 2000, 7 ABR 78/98, DB‚ 2000, 2482 = NZA 
2000, 1350

128)  BAG, Beschluss vom 14. 11. 2001, 7 ABR 40/00, 
NZA 2002, 1231

129)  BAG, Beschluss vom 5. 5. 2004, 7 ABR 44/03, NZA 
2004, 1285 = BB 2005, 108

130)  BAG, Beschluss vom 13. 10. 2004, 7 ABR 5/04, BB 
2005, 500

131)  VG Düsseldorf, Beschluss vom 19. 12. 1985,
 PVL 31/85, GW 4/1986, 94
132)  OVG Münster, Beschluss vom 27. 1. 1984, CB 12/83, 

GW 4/1986, 94
133)  BVerwG, Beschluss vom 29. 4. 1983, 6 P 14/81, 

ZBR 1983, 279
134)  VG Köln, Beschluss vom 19. 12. 1985, PVL 31/85
135)  LAG Köln, Beschluss vom 11. 4. 2008,
 11 TaBV 80/07, br 2009, 91
136)  LAG München, Beschluss vom 10. 3. 2008,
  6 TaBV 87/07; LAG Nürnberg, Beschluss vom 

27. 11. 2007, 6 TaBV 46/07
137) VG Wiesbaden vom 18. 3. 2009, 8 K 466/08.WI
138)  LAG München, Beschluss vom 25. 10. 2007,
 4 TaBV 38/07
139)  LAG München, Beschluss vom 25. 10. 2007, 
 4 TaBV 38/07
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140)  BVerwG, Beschluss vom 8. 12. 1999, 6 P 11/98, 
PersR 2000, 207

141)  BAG, Beschluss vom 16. 11. 2005, 7 ABR 9/05, br 
2006, 105

142)  LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 
27. 1. 2004, 8 TaBV 4/03

143)  LAG München, Beschluss vom 25. 10. 2007,
 4 TaBV 38/07
144) Vergleiche BVerwG NJW-aktuell Heft 8/2004, S. VIII
145)  LAG Hamm, Beschluss vom 19. 9. 2008,
 10 TaBV 53/08
146)  VG Ansbach, Beschluss vom 4. 9. 1995, AN 8 P 

94.02216, PersV 1996, 371; Düwell in: LPK – SGB 
IX, 2. Auflage 2009, § 94 Randnummer 49 mit zahl-
reichen Nachweisen; Cramer § 24 SchwbG Rand-
nummer 13; Kossens/von der Heide/Maaß § 94 
Randnummer 32; Pahlen § 94 Randnummer 42; 
Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB 
IX, Randnummer119; anderer Ansicht Schimanski 
§ 94 Randnummer 147

147)  BVerwG, Beschluss vom 17. 3. 1983, 6 P 30/82, 
ZBR 1983, 278 = PersV 1984, 320; Ernst/Adlhoch/
Seel, SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB IX, Randnum-
mer 119; anderer Ansicht Treml, br 1986, 97, 63

148)  VG Münster, Beschluss vom 20. 6. 1983, PVL 16/81; 
Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 10. Lieferung, § 94 SGB 
IX, Randnummer 121; anderer Ansicht Schimanski 
§ 94 Randnummer 174

149)  Vergleiche zum vorläufigen Rechtsschutz bei Be-
triebsratswahlen Rieble/Triskatis, Vorläufiger Rechts-
schutz im Betriebsratswahlverfahren, NZA 2006, Sei-
te 233 folgende sowie Veit/Wichert, Betriebsrats-
wahlen: Einstweilige Verfügung gegen rechtswidrige 
Maßnahmen des Wahlvorstands, Der Betrieb 2006, 
Seite 390 folgende
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Kommunaler Sozialverband Sachsen
Integrationsamt
Reichsstraße 3
09112 Chemnitz

Telefon: (0371) 577-0
Fax: (0371) 577-282
Broschüren-Bestellung: (0371) 577-426
E-Mail: integrationsamt@ksv-sachsen.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.ksv-sachsen.de


